
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Haushal tssatzung und 

Haushaltsplan 

H a u s h a l t s j a h r  2 0 1 9  

 



 Seite I 

Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

Haushaltssatzung 1 

Für den schnellen Leser 11 

Vorbericht 17 

Anlagen zum Vorbericht 59 

Ergebnishaushalt 75 

Finanzhaushalt 76 

Teilhaushalt 1 79 

• Teilergebnishaushalt 1 83 

• Teilfinanzhaushalt 1 84 

• Produkte 85 

• Investitionen 251 

Teilhaushalt 2 277 

• Teilergebnishaushalt 2 279 

• Teilfinanzhaushalt 2 280 

• Produkte 281 

• Investitionen 287 

Teilhaushalt 3 289 

• Teilergebnishaushalt 3 291 

• Teilfinanzhaushalt 3 292 

• Produkte 293 

• Investitionen 369 

Teilhaushalt 4 373 

• Teilergebnishaushalt 4 375 

• Teilfinanzhaushalt 4 376 

• Produkte 377 

• Investitionen 385 

Stellenplan 387 

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO 439 

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 595 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 599 

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 601 

Wirtschaftspläne 603 

• Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach 603 

• Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach 673 

• Hans-und-Harry-Staab-Stiftung 695 

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der 701 



 Seite II

Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 



 

Seite 1 

Haushaltssatzung der Stadt Bad Kreuznach für das Jahr 2019 

vom 09.04.2019 

Der Stadtrat hat aufgrund von §§ 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung 

vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2017 (GVBl. S. 

21) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 04.04.2019 hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1 

Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 

Festgesetzt werden  

1. im Ergebnishaushalt 
 

 

 der Gesamtbetrag der Erträge auf 141.647.010 € 
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 140.129.535 € 
 Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 

 
1.517.475 € 

2. Im Finanzhaushalt 
 

 

 die ordentlichen Einzahlungen auf  134.601.180 € 
 die ordentlichen Auszahlungen auf 130.046.965 € 
 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 

 
4.554.215 € 

 die außerordentlichen Einzahlungen auf  0 € 
 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 € 
 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

 
0 € 

 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.099.080 € 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 16.581.410 € 
 Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 
-7.482.330 € 

 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 7.882.330 € 
 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.954.215 € 
 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.928.115 € 
 

§ 2 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen 

und Investitonsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 

zinslose Kredite 0 € 

verzinste Kredite 7.882.330 € 

zusammen auf 7.882.330 € 
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§ 3 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in 

künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird 

festgesetzt auf 

 

 

 

 

5.453.000 € 

 

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haus-

haltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, 

beläuft sich auf   

 

 

4.095.430 € 

 

§ 4 

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 

 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf   

 

50.000.000 € 

 

 

§ 5 

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen 

 

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen wer-

den festgesetzt auf 

1.   Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf 0 € 

Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf 0 € 

zusammen auf 

 

0 € 

 

2.   Kredite zur Liquiditätssicherung 

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf 0 € 

Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf 1.000.000 € 

zusammen auf 

 

1.000.000 € 

3.   Verpflichtungsermächtigungen 

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf 

darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haus-

haltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden 

müssen (0 €) 

400.000 € 

Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf 0 € 



 

Seite 3 

darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haus-

haltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden 

müssen (0 €) 

 

zusammen auf 400.000 € 

 

§ 6 

Steuersätze 

 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt 

1.  Grundsteuer  

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H. 

1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v.H. 

   

2. Gewerbesteuer 405 v.H. 

   

3. Hundesteuer (Satzung vom 14.12.2011 in der jeweils geltenden Fassung)  

 Die Hundesteuer beträgt für jeden Hund, der innerhalb des Gemeindegebietes 

gehalten wird, 

108,00 €. 

 

§ 7 

Gebühren und Beiträge 

 

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunal-

abgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezem-

ber 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt: 

1. Abwasserbeseitigung 

 

 Der Anteilssatz für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen 

für die im Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am 

Stein-Ebernburg liegenden Ortsgemeinden Altenbamberg, Duchroth, 

Feilbingert, Hallgarten, Hochstätten, Niederhausen, Norheim, Ober-

hausen und Traisen.wird festgesetzt auf 

 

0,55 €/m² 

 

2 Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung vom 03.06.2004 in der jeweils geltenden 

Fassung) 

 

 Reini- 

gungs- 

klasse 

Umfang der Leistung Reinigungshäufigkeit Straßenreinigungs-

gebührensatz 

lfdm/Jahr 

 1 Säubern der Fahrbahn Säubern 1 x wöchentlich 1,45 € 

 2 Säubern der Fahrbahn Säubern 3 x wöchentlich 4,36 € 

 3 Säubern der Fahrbahn und Gehwege Säubern 5 x wöchentlich 33,21 € 

 4 Säubern der Fahrbahn und Gehwege Säubern 7 x wöchentlich 46,49 € 
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3.  Beiträge für Mittagessen in Kindertagesstätten (§ 9 Absatz 2 der Satzung der 

Stadt Bad Kreuznach über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und in Tagespflege vom 02.11.2015 in der jeweils geltenden Fassung) 

 

   

 Der Beitrag für das Mittagessen in Kindertagesstätten beträgt pro Monat 45,00 € 

   

 

§ 8 

Wertgrenze für Investitionen 

 

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzu-

stellen. 

 

§ 9 

Eigenkapital 

 

Der Stand des Eigenkapitals beträgt gemäß der Bilanz zum 31.12.2013: 226.721.015,72 €. 

 
 

Hinweis: 

1. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 04.04.2019 die Genehmigung des in 

§ 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrags der Investitionskredite in Höhe von 7.882.330 € mit der 

Maßgabe erteilt, dass eine Inanspruchnahme dieser Kredite nur zur Finanzierung von Investionen und Investitons-

förderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuz-

nach nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 

GemO erfüllen. 

2. Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in voller Höhe genehmigt, soweit im 

Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich Investitionskredite im Umfang von 3.610.430 € und im Haushaltsjahr 2021 vo-

raussichtlich Investitionskredite im Umfang von 485.000 € aufgenommen werden müssen. Die Genehmigung er-

folgt unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur für solche Vorha-

ben erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach nicht beeinträch-

tigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. 

3. Auszahlungen für Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen 

von der Stadt Bad Kreuznach und deren Eigenbetriebe, auch wenn es für deren Finanzierungen keiner Investiti-

onskreditaufnahme bedarf, nur in Anspruch genommen werden, soweit die geplanten Maßnahmen die dauernde 

finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt und deren Eigenbetriebe nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen 

für eine Ausnahme nach der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt ist. 

4. Die der Stadt Bad Kreuznach in dem Haushaltsjahr 2019 zufließende Investitionseinzahlungen aus der Veräuße-

rung von Grundstücken sind mindests zu 50% zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung bzw. Liquidi-
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Haushaltsvermerke 
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1. Ergebnishaushalt 

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. 

Die Stadt Bad Kreuznach schränkt diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wie folgt ein: 

 

1.1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb des selben Produktes 

verwendet werden. 

 

1.1.2 Ergänzend dürfen Mehrerträge bei den Produkten 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54210, 54310, 

54410, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 für Mehraufwendungen innerhalb dieser Pro-

dukte und bei den Produkten 11410, 54110 und 54610 verwendet werden. 

Minderaufwendungen innerhalb der Produkte 11410, 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54110, 

54210, 54310, 54410, 54610, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 dürfen für Mehraufwen-

dungen innerhalb dieser Produkte verwendet werden. 

 

1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaf-

tungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig. 

1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnis-

haushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig. 

1.4.1. Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 

der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden inner-

halb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.  

1.4.2 Die Produkte 31110, 31120 und 31310 bilden ein Budget. 

1.4.3 Die Produkte 34100, 35130, 36100, 36200, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36370, 36380, 

36390, 36510, 36520, 36530, 36550, 36610 und 36710 bilden ein Budget. 

2. Finanzhaushalt 

 

 Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilfinanzhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. 

Die Stadt Bad Kreuznach schränkt diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wie folgt ein: 

 

2.1.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Pro-

duktes verwendet werden. 

 

2.1.2 Ergänzend dürfen Mehreinzahlungen bei den Produkten 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54210, 

54310, 54410, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 für Mehrauszahlungen innerhalb dieser 

Produkte und bei den Produkten 11410, 54110 und 54610 verwendet werden. 

Minderauszahlungen innerhalb der Produkte 11410, 51100, 51130, 52100, 52120, 52210, 54110, 

54210, 54310, 54410, 54610, 54700, 55111, 55200, 55590, 57113 und 57319 dürfen für Mehrauszah-

lungen innerhalb dieser Produkte verwendet werden. 
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2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungs-

einheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig. 

 

2.3.1 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegensei-

tig deckungsfähig erklärt. 

 

2.3.2 Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden teil-

haushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hierbei ist eine Wertgrenze von 150.000 € 

zu beachten, ab welcher die zuständigen Gremien im Rahmen der Vergabebeschlüsse informiert wer-

den. Ab einer Wertgrenze von 250.000 € erteilt der Stadtrat weiterhin die Zustimmung zur Leistung von 

über- bzw. außerplanmäßiger Auszahlungen gemäß § 100 GemO. 

 

2.4.1 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und 

der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden inner-

halb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.  

 

2.4.2 Die Produkte 31110, 31120 und 31310 bilden ein Budget. 

2.4.3 Die Produkte 34100, 35130, 36100, 36200, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36370, 36380, 

36390, 36510, 36520, 36530, 36550, 36610 und 36710 bilden ein Budget. 

2.5 Ansätze für Auszahlungen bei Sachkonto 523800 (GWG) werden zugunsten von Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit des gleichen Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt. 

 

 

Sperrvermerke 

Ergebnishaushalt 
Teilhaushalt 1 

 
 Produkt 11200, Personal  
Sachkonto 562500 Der Ansatz ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch den 

Hauptausschuss. 
Seite 93 

 
   
 Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement  
Sachkonto 562110 Der Ansatz in Höhe von 10.000 € für die Anmietung des 

Sparkassengebäudes in Winzenheim ist gesperrt. Die Frei-
gabe erfolgt durch den Finanzausschuss. 

Seite 99 
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Ergebnishaushalt 
 
Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen 
einer Periode ab. 
 
1. Gesamtergebnis 
 
 Gesamtbetrag der Erträge (Pos. 8 u. 17) 141.647.010 € 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen (Pos. 15 u. 18) 140.129.535 € 
 
 Jahresergebnis (Pos. 23) 1.517.475 € 
  
2. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 
 
 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) 140.886.695 € 
 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15) 136.102.675 € 
 
 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16) 4.784.020 € 
 
 Da das Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit außer Verhältnis zum Gesamtergebnis 

steht, wird auf eine Darstellung der Ergebnisquote verzichtet. 
 

3.  Finanzergebnis 
 
 Zinserträge u. sonstige Finanzerträge (Pos. 17) 760.315 € 
 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18) 4.026.860 € 
 
 Negatives Finanzergebnis (Pos. 19) -3.266.545 € 
 
 Die Zinserträge u. sonstigen Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Zinserträge: 128.400 €, 
 Sonstige Finanzerträge: 631.915 €. 
 

Die Zinsaufwendungen u. sonstigen Finanzaufwendungen setzen sich wie folgt  
zusammen: 
 
Zinsaufwendungen Investitionskredite: 1.170.000 € 
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite: 18.000 € 
Sonstige Finanzaufwendungen: 2.838.860 € 
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4. Finanzkennzahl Abschreibungsintensität 
 
 Abschreibungen (Pos. 11) 8.826.990 € 
 Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15) 136.102.675 € 
 
 Die Abschreibungsintensität beträgt 6,49 %. 
 Die Abschreibungsintensität zeigt den Anteil der Abschreibungen an den lfd. 

Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an. 
 
5. Zinslastquote 
 
 Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18) 1.188.000 € 
 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 15) 136.102.675 € 
 
 Die Zinslastquote beträgt 0,87 %. 
 Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu den lfd. 

Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an. 
 
6. Zinsdeckungsquote 
 
 Zinsaufwendungen (ohne sonstige Finanzaufwendungen) (aus Pos. 18) 1.188.000 € 
 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 8) 140.886.695 € 
 
 Die Zinsdeckungsquote beträgt 0,84 %. 
 Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die lfd. Erträge aus 

Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden. 
 
 
 
Der Ergebnisplan schließt bei einem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 
(Pos. 16) in Höhe von 4.784.020 € und einem negativen Finanzergebnis (Pos. 19) in 
Höhe von -3.266.545 € mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.517.475 € ab. 
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Finanzhaushalt 
 
Im Unterschied zum Ergebnishaushalt, der das Ressourcenaufkommen und den 
Ressourcenverbrauch einer Periode aufzeigt, sind im Finanzhaushalt die kassenwirksamen 
Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen 
sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen aus 
der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite 
veranschlagt. 
 
1. Ergebnis der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 
 
 Ordentliche Einzahlungen (Pos. 8 u. 17) 134.601.180 € 
 Ordentliche Auszahlungen (Pos. 15 u. 18) 130.046.965 € 
 
 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.554.215 € 
 
 Es wird ein positives Saldo erreicht, das zur Deckung der in Höhe von 4.001.000 € 

(Pos. 36) veranschlagten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 
ausreicht. Der Überschuss beträgt 553.215 €. 

 
2.  Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
 Summe der Einzahlungen (Pos. 27) 9.099.080 € 
 Summe der Auszahlungen (Post. 32) 16.581.410 € 
 
 Saldo (Pos. 33) -7.482.330 € 
 
 Der Saldo ist um 400.000 € geringer als der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 

(7.882.330 €), deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist. Nach der VV zu § 14 GemHVO 
sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken bei unausgeglichenem 
Haushalt grundsätzlich zur Reduzierung des laufenden Defizits zu verwenden. Im 
Haushaltsjahr 2019 soll von den veranschlagten Erlösen aus Grundstücksverkäufen 
in Höhe von 800.000 € die Hälfte entsprechend der VV verwendet werden. Nähere 
Ausführungen hierzu werden im Vorbericht gemacht. 

 
3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.882.330 € 
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.954.215 € 
 
 Saldo (Pos. 40) 2.928.115 € 
 
 Die Einzahlungen resultieren aus der Aufnahme von Investitionskrediten und 

Liquiditätskrediten, die Auszahlungen betreffen die Auszahlung zur Tilgung dieser 
Kredite. 

  
 
4.  Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen 
 
 Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen beträgt 151.582.590 €  
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5. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 
 
 Lfd. Einzahlungen (Pos. 8) 133.840.865 €  
 Lfd. Auszahlungen (Pos. 15) 126.020.105 € 
 
 Saldo (Pos. 16) 7.820.760 € 
 
6. Vergleich lfd. Erträge im Ergebnishaushalt / Summe der lfd. Einzahlungen im 

Finanzhaushalt 
 
 Lfd. Erträge Ergebnishaushalt (Pos. 8 u. 17) 141.647.010 € 
 Lfd. Einzahlungen Finanzhaushalt (Pos. 8 u. 17) 134.601.180 € 
  
 Unterschiedsbetrag 7.045.830 € 
 
 Der Unterschiedsbetrag basiert auf im Ergebnisplan zusätzlich zu veranschlagenden 

nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, Auflösung 
von Rückstellungen und der Erträge aus Zuschreibungen in gleicher Höhe. 

 
7. Vergleich Summe lfd. Aufwendungen Ergebnishaushalt / Summe lfd. 

Auszahlungen im Finanzhaushalt 
 
 Lfd. Aufwendungen Ergebnishaushalt (Pos. 15 u. 18) 140.129.535 € 
 Lfd. Auszahlungen Finanzhaushalt (Pos. 15 u.18) 130.046.965 € 
 
 Unterschiedsbetrag 10.082.570 € 
 
 Der Unterschiedsbetrag basiert auf die ausschließlich nur im Ergebnishaushalt zu 

veranschlagenden nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 8.826.990 €, der 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamten in Höhe von 1.262.620 € 
sowie der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger in 
Höhe von 75.960 €. Im Finanzhaushalt wurden dagegen ausschließlich die 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Aufstockung der Versorgungsrücklage nach 
§ 14 a BBesG) in Höhe von 83.000 € veranschlagt. 

 
8. Kreditfinanzierungsquote 
 
 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 7.882.330 € 
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32) 16.581.410 € 
 
 Die Kreditfinanzierungsquote beträgt 47,54 %. 
 
9.  Neuverschuldung 
 
 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35) 7.882.330 € 
 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) 4.001.000 € 
 
 Neuverschuldung (Pos. 37) 3.881.330 € 
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10. Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 
 
 Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- u. Auszahlungen (Pos. 23) 4.554.215 € 
 Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos 36) -4.001.000 € 
 Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken  400.000 € 
 (VV zu § 14 GemHVO) 
  
 Abbau Liquiditätskredite (Pos. 39) 953.215 € 
 
11. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 
 
  zum Anfang 2019 zum Ende 2019 Steigerung 
 Investitionskredite: 45.077.000 € 48.959.000 € 3.882.000 € 
 Liquiditätskredite: 23.360.000 € 22.407.000 € -953.000 € 
 Summe: 68.437.000 € 71.366.000 € 2.929.000 € 
 
12.  Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum Ende 2019 bis 2021 
 
 zum Ende 2020 zum Ende 2021 zum Ende 2022 
 Investitionskredite: 53.739.000 € 53.688.000 € 50.140.000 € 
 Liquiditätskredite: 21.362.000 € 20.989.000 € 21.004.000 € 
 Summe: 75.101.000 € 74.677.000 € 71.144.000 € 
 
13. Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages (Pos. 34) 
 
 2019 2020 2021 2022 
 
 -2.928.115 € -3.735.260 € 423.795 € 3.532.530 € 
 
14. Entwicklung der sog. „Freien Finanzspitze“ 
 
 2019 2020 2021 2022 
 
 -1.270.208 € -1.178.553 € -1.849.918 € -2.239.153 € 
 
Mittelfristige Finanzplanung 
 
Im Unterschied zum kameralistischen Haushaltsrecht, das eine getrennte fünfjährige 
Finanzplanung vorsah, ist die mittelfristige Finanzplanung gem. § 1 Abs. 2 GemHVO künftig 
in den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte zu 
integrieren.  
 
 2019 2020 2021 2022 
     
Überschuss- / Jahresfehl-
betrag des Ergebnishaus-
halts (Pos. 23) 

1.517.475 € 1.810.540 € 1.306.225 € 793.995 € 

     
Saldo des Finanzhaushaltes 
(Pos. 39) 

-953.215 € -1.044.870 € -373.505 € 15.730 € 
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Dezernat II 04. März 2019 
20-11-10/19 
 

Vorbericht 

gemäß § 6 der GemHVO vom 18. Mai 2006 zum Haushaltsplan 

für das Haushaltsjahr 2019 

A.  Überblick über das Haushaltsjahr 2017 

I. Haushaltsplan 2017 

1. Haushaltssatzung 2017 

1.1 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung 
am 15. Dezember 2016 verabschiedet. 

 Sie schloss wie folgt ab: 

1.2 im Ergebnishaushalt 
 

 

 der Gesamtbetrag der Erträge auf 129.854.910 € 
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 129.217.670 € 
 Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 

 
637.240 € 

1.3 Im Finanzhaushalt 
 

 

 die ordentlichen Einzahlungen auf  122.840.195 € 
 die ordentlichen Auszahlungen auf 119.952.600 € 
 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 

 
2.887.595 € 

 die außerordentlichen Einzahlungen auf  0 € 
 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 € 
 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

 
0 € 

 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.101.320 € 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.801.190 € 
 Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 
-2.699.870 € 

 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.716.275 € 
 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.904.000 € 
 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -5.187.725 € 
 
1.3 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-

tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde festgesetzt für 

 zinslose Kredite (Konjunkturprogramm II) 0 € 
 verzinste Kredite 2.669.870 € 
 zusammen 2.669.870 € 
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1.4 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 4.400.000 €. 

 
1.5 Für die Sondervermögen mit Sonderrechnungen waren in den Wirtschaftsplänen festgesetzt: 

 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
  
 Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf  0 € 
 Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf 0 € 
 zusammen auf 0 € 
 
 Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
 Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf 0 € 
 Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach 1.000.000 € 
 zusammen auf 1.000.000 € 
 
 Verpflichtungsermächtigungen 
  
 Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf 2.195.000 € 
 Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach 0 € 

zusammen auf 2.195.000 € 
 
1.6 Mit Genehmigungsschreiben vom 16. Februar 2017 wurden die Haushaltssatzung und der 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 mit Auflagen genehmigt. 

 Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte die Genehmigung zu dem in § 2 der 
Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 
2.669.870 € mit der Maßgabe erteilt, dass der genehmigte Kreditbetrag nur zur Finanzierung 
von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden darf. 

 Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in voller Höhe 
vorläufig eingeschränkt genehmigt, soweit in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich In-
vestitionskredite im Umfang von 1.873.000 € aufgenommen werden müssen. Die Genehmi-
gung erfolgt unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächti-
gungen nur für solche Vorhaben erfolgen darf, bei denen hinsichtlich der später voraussicht-
lich erforderlichen Kreditaufnahmen mindestens eine der ausnahmebegründenden Anforde-
rungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist. 

 Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 223.000 € als Ertrag im 
Ergebnishaushalt (Kontengruppe 41) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt 
(Kontenart 611) wurde im Hinblick auf die defizitäre Haushaltslage zugelassen bzw. wegen 
des überragenden Gebotes des Haushaltsausgleiches (§ 93 Abs. 4 GemO) gefordert. 
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B.  Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2018 

I. Haushaltsplan 2018 

1. Haushaltssatzung 2018 

 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung 
am 28. November 2017 verabschiedet. 

 Sie schloss wie folgt ab: 

1.1 im Ergebnishaushalt 
 

 

 der Gesamtbetrag der Erträge auf 137.460.585 € 
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 135.971.955 € 
 Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 

 
1.488.630 € 

1.2 Im Finanzhaushalt 
 

 

 die ordentlichen Einzahlungen auf  130.608.110 € 
 die ordentlichen Auszahlungen auf 126.310.025 € 
 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 

 
4.298.085 € 

 die außerordentlichen Einzahlungen auf  0 € 
 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 € 
 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

 
0 € 

 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.751.630 € 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.189.000 € 
 Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 
-437.370 € 

 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.837.370 € 
 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.698.085 € 
 Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -3.860.715 € 
 
1.3 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-

tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde festgesetzt für 

zinslose Kredite 0 € 
verzinste Kredite 1.837.370 € 

zusammen auf 1.837.370 € 
 

1.4 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war festgesetzt auf 9.068.100 €. 

 
1.5 Für die Sondervermögen mit Sonderrechnungen waren in den Wirtschaftsplänen festgesetzt: 

 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
  
 Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf  0 € 
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 Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach auf 0 € 
 zusammen auf 0 € 
 
 Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
 Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf 0 € 
 Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach 1.000.000 € 
 zusammen auf 1.000.000 € 
 
 Verpflichtungsermächtigungen 
  
 Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach auf 1.623.600 € 
 Einrichtung „Bauhof“ der Stadt Bad Kreuznach 0 € 

zusammen auf 1.623.600 € 
 
1.6 Mit Genehmigungsschreiben vom 09. Februar 2018 wurden die Haushaltssatzung und der 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit Auflagen genehmigt. 

 Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte die Genehmigung zu dem in § 2 der 
Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 
1.837.370 € mit der Maßgabe erteilt, dass der genehmigte Kreditbetrag nur zur Finanzierung 
von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden darf. 

 Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in voller Höhe 
genehmigt, soweit in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite im Umfang 
von 5.129.460 € aufgenommen werden müssen. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedin-
gung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur für solche Vorha-
ben erfolgen darf, bei denen hinsichtlich der später voraussichtlich erforderlichen Kreditauf-
nahmen mindestens eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV 
zu § 103 GemO erfüllt ist. 

 Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 219.000 € als Ertrag im 
Ergebnishaushalt (Kontengruppe 41) und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt 
(Kontenart 611) wurde im Hinblick auf die defizitäre Haushaltslage zugelassen bzw. wegen 
des überragenden Gebotes des Haushaltsausgleiches (§ 93 Abs. 4 GemO) gefordert. 
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2. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 

 Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Stadtrat in 
seiner Sitzung am 27. September 2018 verabschiedet. 

 Die Veränderungen durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung stellen sich wie folgt dar: 

 

 Veränderung 

 

€ 

bisher 

 

€ 

neu 

 

€ 

2.1. im Ergebnishaushalt    

der Gesamtbetrag der Erträge +1.574.100 137.460.585 139.034.685 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen +377.900 135.971.955 136.349.855 

Saldo (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) +1.196.200 1.488.630 2.684.830 

2.2. im Finanzhaushalt    

die ordentlichen Einzahlungen +1.574.100 130.608.110 132.182.210 

die ordentlichen Auszahlungen +377.900 126.310.025 126.687.925 

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlun-

gen 
+1.196.200 4.298.085 5.494.285 

die außerordentlichen Einzahlungen 0 0 0 

die außerordentlichen Auszahlungen 0 0 0 

Saldo der außerordentlichen Ein- und Aus-

zahlungen 

0 0 0 

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -512.900 7.751.630 7.238.730 

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit +1.285.040 8.189.000 9.474.040 

Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstä-

tigkeit 

+1.787.940 -437.370 -2.235.310 

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit +1.047.940 1.837.370 2.885.310 

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit +446.200 5.698.085 6.144.285 

Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Finanzie-

rungstätigkeit 

-601.740 -3.860.715 -3.258.975 

 

2.2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, verändert sich wie folgt: 



 Seite 22

 bisher Veränderung neu 

zinslose Kredite 0 € 0 € 0 € 

verzinste Krediter 1.837.370 € 1.047.940 € 2.885.310 € 

zusammen 1.837.370 € 1.047.940 € 2.885.310 € 

 

2.3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt von bisher 9.068.100 € um 
1.096.900 € auf 10.165.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, 
ändert sich von bisher 5.129.460 € um 1.629.240 € auf 6.758.700 €. 

2.4 Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden in dem Wirtschaftsplan der Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach festgesetzt:  

2.4.1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 Abwasserbeseitigungseinrichtung 
der Stadt Bad Kreuznach 

 
von bisher 

 
0 € 

 
auf 

 
0 € 

2.4.2. Kredite zur Liquiditätssicherung     

 Abwasserbeseitigungseinrichtung 
der Stadt Bad Kreuznach 

 
von bisher 

 
0 € 

 
auf 

 
0 € 

 

 

2.4.3. Verpflichtungsermächtigungen     

 Abwasserbeseitigungseinrichtung 
der Stadt Bad Kreuznach auf 
darunter Verpflichtungsermächti-
gungen, für die in den künftigen 
Haushaltsjahren voraussichtlich 
Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen (von bisher 0 € 
auf 0 €) 

 
von bisher 

 
1.623.600 € 

 
auf 

 
1.623.600 € 

 

2.5. Mit Genehmigungsschreiben vom 29. November 2018 wurden die 1. Nachtragshaushaltssat-
zung und der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit Auflagen genehmigt. 

 Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte die Genehmigung zu dem in § 2 der 
Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 
2.885.310 € mit der Maßgabe erteilt, dass der genehmigte Kreditbetrag nur zur Finanzierung 
von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO verwendet werden darf. 
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 Der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in voller Höhe 
genehmigt, soweit in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite im Umfang 
von 6.758.700 € aufgenommen werden müssen. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedin-
gung, dass eine Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen nur für solche Vorha-
ben erfolgen darf, bei denen hinsichtlich der später voraussichtlich erforderlichen Kreditauf-
nahmen mindestens eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV 
zu § 103 GemO erfüllt ist. 
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C.  Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2019 

I. Allgemein 

Der Haushaltsplan 2019 besteht aus 4 Teilhaushalten (3 Dezernate + Zentrale Finanz-
dienstleistungen) und 90 Produkten. 

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden alle Erträge und Aufwendungen der Produkte 36510, 
städtische Kinderkrippen, und 36530, städtische Kinderhorte, beim Produkt 36520, städti-
sche Kindergärten, veranschlagt. 

 
II. Ergebnishaushalt 2019 

1. Gesamtergebnis 

 Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen 
einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und er-
fasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge. 

 Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 schließt bei Erträgen in Höhe von 
141.647.010 € und Aufwendungen in Höhe von 140.129.535 € mit einem Jahresüber-
schuss in Höhe von 1.517.475 € ab.  

 Das Gesamtergebnis hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 1.167.355,00 € ver-
schlechtert. 

 Nachfolgend haben wir Ihnen einige Ursachen für diese Veränderung aufgeführt. 
 

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

 Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 140.886.695 €, die Aufwen-
dungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 136.102.675 €. Dies ergibt ein lau-
fendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von +4.784.020 €. 
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2. Erträge 

2.1 Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 
 

Das Gesamtvolumen erhöht sich von 65.992.000 € (Haushaltsjahr 2018) um 1.665.000 € auf 
67.657.000 € (Haushaltsjahr 2019). Die Steuerquote (Anteil der Erträge aus Steuern an der 
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) steigt von 47,78 % (2018) auf 
48,02 %. 
 
Zur nachhaltigen Konsolidierung hat der Stadtrat in seinen Sitzungen am 16.12.2014 und 
12.03.2015 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B, der Vergnü-
gungssteuer und der Zweitwohnungssteuer sowie die Erhöhung der Hundesteuer beschlos-
sen. 
 

2.1.1 Grundsteuer A 

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit Wirkung vom 01.01.2015 von 335 v.H. auf 
390 v.H. erhöht. Im Haushaltsjahr 2018 wurde bis Ende Oktober ein Betrag in Höhe von 
rund 118.000 € zum Soll gestellt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 wurde daher mit 
120.000 € eingeplant. 

2.1.2 Grundsteuer B 

Der Hebesatz der Grundsteuer B für die Stadt Bad Kreuznach ohne den Stadtteil Bad Müns-
ter am Stein-Ebernburg wurde mit Wirkung vom 01.01.2015 von 400 v.H. um 50 v.H. und für 
den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg von 410 v.H. um 40 v.H. auf einheitlich 450 
v.H. erhöht. Bis Ende Oktober 2018 wurde hier ein Betrag in Höhe von rund 9,1 Mio. € zum 
Soll gestellt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 wurde daher mit 9,1 Mio. € veran-
schlagt. 
 

2.1.3 Gewerbesteuer   

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit Wirkung vom 01.01.2012 von 395 v.H. auf 
405 v.H. erhöht. Im Haushaltsjahr 2017 wurden Erträge in Höhe von rund 30,5 Mio. € erzielt. 
Bis Ende Oktober 2018 beträgt das Anordnungssoll rund 46,2 Mio. €. Hiervon ist allerdings 
ein Betrag in Höhe von rund 14,3 Mio. € von der Vollziehung ausgesetzt. Somit kann mit Er-
trägen in Höhe von rund 31,9 Mio. € gerechnet werden. 
Für das Jahr 2019 und die Folgejahre haben wir einen Ansatz in Höhe von 28 Mio. € veran-
schlagt. 
 

2.1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und 
Familienlastenausgleich 

 Die vorgesehenen Ansätze in Höhe von insgesamt rund 27,59 Mio. € wurden auf der Grund-
lage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Oktober 2018 
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errechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (rund 26,13 Mio. €) eine Verbesserung um 
rund 1,46 Mio. €. 
 

2.1.5   Vergnügungssteuer 

Ab dem Jahr 2012 wurde die Vergnügungssteuersatzung von dem sogenannten Stückzahl-

maßstab für die Besteuerung vom Automaten mit Gewinnmöglichkeit auf die Besteuerung 

nach dem Einspielergebnis umgestellt. Für Automaten ohne Gewinnmöglichkeit blieb es bei 

der Besteuerung nach der Anzahl. Neben der Unterscheidung nach Automaten mit und ohne 

Gewinnmöglichkeit wurde die Besteuerung auch abhängig von dem Aufstellort in Spielhallen 

oder Gaststätten gestaffelt. 

Betrugen die Einzahlungen im Jahr 2011 noch rund 416.000 € so stiegen die Einzahlungen 

im Jahr 2012 mit den neuen Steuersätzen auf fast das Doppelte (rund 827.900 €) an. 

Im Zuge der Fortführung der Haushaltskonsolidierung beschloss der Stadtrat in seiner Sit-
zung am 12.03.2015 den Hebesatz der Vergnügungssteuer in Spielhallen von 14 v.H. auf 20 
v.H. und in Gaststätten von 8 v.H. auf 15 v.H. ab dem 01.01.2015 zu erhöhen. 
 
Bis Ende Oktober 2018 wurde ein Betrag in Höhe von rund 1.974.000 € zum Soll gestellt 

(das vorläufiges Ergebnis für das Jahr 2017 beträgt 2.606.589,61 €). Der Ansatz für das 

Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre wurde daher mit 2.500.000 € kalkuliert. 

 
2.1.6 Hundesteuer 
 
 Im Stadtgebiet sind 2.071 Hunde steuerlich gemeldet. In diesem Bestand sind 13 gefährliche 

Hunde (Stand 08.11.2018) im Sinne der Gefahrenabwehrverordnung - Gefährliche Hunde - 
Rheinland-Pfalz zur Hundesteuer veranlagt.  

 Mit Beschluss vom 19.02.2015 wurde der seit dem Haushaltsjahr 2009 geltende Steuersatz 
von 96,00 € pro Hund um 12,00 € auf 108,00 € pro Hund ab dem 01.01.2015 erhöht. Das 
vorläufige Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 beträgt rund 211.954 €. 

 Bei der Hundesteuer rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 213.000 €. 

2.1.7 Zweitwohnungssteuer 

 Im Stadtgebiet von Bad Kreuznach, ohne den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg, 
betrug der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer 10 v.H. Im Stadtteil Bad Münster am Stein-
Ebernburg lag der Steuersatz bei 15 v.H. 

 In seiner Sitzung am 16.12.2014 hat der Stadtrat beschlossen, ab dem 01.01.2015 den 
Steuersatz einheitlich auf 15 v.H. festzulegen. 

 Für das Haushaltsjahr 2019 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 130.000 €. 
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2.2 Pos. 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
 

 Das Gesamtvolumen steigt von 20.637.695 € (Haushaltsjahr 2018) um 1.717.035 € auf 
22.354.730 € (Haushaltsjahr 2019). 

 
2.2.1 Schlüsselzuweisung B 1 
 

Seit dem Jahr 2013 erhielten die großen kreisangehörigen Städte, die über ein eigenes Ju-
gendamt verfügen, zu dem Grundbetrag von 10 €/je Einwohner eine um 20 €/Einwohner er-
höhte Schlüsselzuweisung B1. Mit dem sechsten Landesgesetz zur Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 wurde dieser Erhöhungsbetrag um 10 € auf 
nunmehr 30 € erhöht. Nach dem zum 30.06.2018 zugrunde zu legenden Einwohnerstand 
von 51.734 ergibt sich ein Ansatz von rd. 2.069.000 €. 

2.2.2 Schlüsselzuweisung B 2 

Die Schlüsselzuweisung B2 errechnete sich bisher aus der Hälfte der Differenz zwischen der 
Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl, die sich aus den Einnahmen der Grund-
steuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Um-
satzsteuer sowie des Gemeindeanteils an den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, den 
sog. Familienlastenausgleich, errechnet. Grundlage sind die Einnahmen aus dem 4. Quartal 
des Vorvorjahres und des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres. Die Finanzkraftmesszahl für das 
Jahr 2019 beträgt 18.761.637 (Jahr 2018: 18.167.176), die Bedarfsmesszahl beträgt 
29.402.424. Nunmehr beträgt die Schlüsselzuweisung B2 60% der Differenz zwischen der 
Bedarfsmesszahl und der Finanzmesszahl. Dies ergibt eine Steigerung von 1.064.079 €. 

2.2.3 Investitionsschlüsselzuweisung 

 Der Ansatz für die Investitionsschlüsselzuweisung beträgt 206.000 €. 

 Aufgrund der defizitären Situation im Ergebnishaushalt wurde die Investitionsschlüsselzu-
weisung gleich als Ertrag im Ergebnishaushalt (Kontengruppe 41) veranschlagt. Diese Ab-
weichung von den Vorgaben des § 10 Abs. 2 LFAG wird bei der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion beantragt.  

2.2.4 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 
 

Erstmalig wurde im Haushaltsjahr 2012 eine jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln 
des Jahresanteils am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) in Höhe 
von 924.000 € veranschlagt. 
 
Die Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg nimmt - ebenso wie die Stadt Bad Kreuznach - 
seit dem 01.01.2012 am KEF-RP teil. Nach der Eingemeindung von Bad Münster am Stein-
Ebernburg tritt die Stadt Bad Kreuznach als Rechtsnachfolgerin in den Konsolidierungsver-
trag der bisherigen Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg ein und trägt die Verantwortung 
für einen ordnungsgemäßen Vollzug. Im Gegenzug erhalten wir die Zuweisung in Höhe von 
929.300 €. 
Nähere Ausführungen zum KEF-RP finden sich im Abschnitt V unter der lfd. Nummer 2.  
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2.2.5 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 
 

Die Erträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund steigen von 508.500 € um 
81.000 € auf 589.500 €. Grund hierfür ist u.a., dass bei der Volkshochschule (Produkt 27100, 
Seite 156) ab 2019 nach Erhalt einer fehlenden Zertifizierung wieder Fördermittel für 
Deutschkurse für Flüchtlinge erhält (42.000 €). Weiterhin ist bei dem Produkt 36200, Ju-
gendarbeit (Seite 178), der Ansatz von 55.000 € im Vorjahr auf 100.000 € gestiegen, da im 
Jahr 2019 eine erhöhte Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ erwartet 
wird. 

 
2.2.6 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 
 

Die Erträge aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sinken von 9.335.685 € 
(2018) geringfügig um 65.315 € auf 9.270.370,00 €. 
Bei dem Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement (Seite 115), sind im Vergleich zum 
Vorjahr um 250.000 € geringere Erträge aus den Zuweisungen aus dem Kommunalen Inves-
titionsprogrammes 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0) veranschlagt. Dafür sind zusätzlich 
115.000 € als Zuweisung für die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Salinental veran-
schlagt. 
Bei den Produkten des Jugendamtes stiegen die Ansätze um 70.610 € auf 8.696.920 € 
 

2.2.7 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 
 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen steigen von bisher 
1.425.840 € um 289.450 € auf 1.715.290 €. 
Die Sonderposten aus Zuwendungen sind im zentralen Finanzverfahren newsystem kom-
munal erfasst, so dass die Ansätze für die Auflösung dieser Sonderposten durch das Pro-
gramm berechnet werden können. 
 

2.3     Pos. 3 Erträge der sozialen Sicherung 
 

 Das Gesamtvolumen erhöht sich von 33.042.595 € (Haushaltsjahr 2018) um 307.515 € auf 
33.350.110 € (Haushaltsjahr 2019). 

 
2.3.1 Erstattung Kreis Kosten Jugendamt 
 

Die Ansätze der Kreiserstattung für das Jugendamt in Höhe von insgesamt 
19.488.710 € ab dem Haushaltsjahr 2019 werden in den einzelnen Kostenträgern unter 
dem Konto 427211 veranschlagt.  
Bis zum Jahr 2018 wurde die Kreiserstattung auf dem Sachkonto 424220 verbucht. Aufgrund 
der Änderung des verbindlichen Kontenrahmenplanes sind die Erträge aus der Beteiligung 
des Kreises an den Kosten des städtischen Jugendamtes nunmehr bei dem Sachkonto 
427211 nachzuweisen. 

 
2.4 Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsent-

gelte   und Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 9.655.400 €. (2018) um 221.920 € auf 9.877.320 €. 
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Die Leistungsentgeltquote (Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der 
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) steigt von 6,99 % (2018) auf 
7,01 %. 
Die Steigerung ist vor allem auf höhere Erträge aus der Beteiligung bei den Essenkosten bei 
den Grundschulen (Produkt 21110, Seite 311; +44.900 €) und bei den städtischen Kinder-
gärten (Produkt 36520, Seite 194, +145.780 €) zurück zu führen. 
 

2.5 Pos. 7 Sonstige laufende Erträge 
 

Die sonstigen laufenden Erträge sinken von 8.801.060 € um 1.153.525 € auf 7.647.535 €. 
Grund hierfür ist u.a. dass die Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei dem Produkt 11420, all-
gemeine Grundstückswirtschaft (Seite 294) gegenüber dem Vorjahr um 800.000 € auf 
1,2 Mio. € sinken. Die Differenz zwischen dem Buchwert der verkauften Grundstücke und 
dem Verkaufserlös ist nach den Grundsätzen der doppischen Buchführung im Ergebnis-
haushalt zu veranschlagen. 
Außerdem sind gegenüber dem Vorjahr die Versicherungserstattungen um 199.000 € ge-
sunken (Produkt 11410, zentrales Gebäudemanagement, Seite 99) und die Erträge aus der 
Auflösung von Rückstellungen (-113.205 €). 
  

3. Aufwendungen 

3.1 Pos. 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  

Das Gesamtvolumen steigt von bisher 38.706.635 € (2018) um 1.020.745 € auf 
39.727.380 €. 
Dies bedeutet eine Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich um 2,64 %.  

Die Personalaufwendungen wurden durch die Personalabteilung aus dem Verfahren LOGA 
ermittelt und den Fachdienststellen zur Verfügung gestellt. Von der Personalabteilung wurde 
eine Steigerung bei den Beamten für das Jahr 2019 in Höhe von 2,00% eingeplant. Für die 
Folgejahre wurde eine Empfehlung von jeweils 2,5 % vorgegeben. Für die Beschäftigten 
wurde die Steigerung für das Jahr 2019 und die Folgejahre von 3 % vorgesehen. Stellenein-
sparungen und Stellenmehrungen, Höhergruppierungen und Beförderungen wurden berück-
sichtigt.  

Die Personalaufwendungen bei den Arbeitnehmern wurden von der Verwaltung pauschal um 
1,35 Mio. € gekürzt. Im Zuge der Beratungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 
2019 im Finanzausschuss wurden die Personalkosten noch einmal pauschal um 1,5 Mio. € 
gekürzt. 

Seit dem Jahr 2018 werden alle Erträge und Aufwendungen im Bereich der Tageseinrich-
tungen für Kinder (Produkte 36510 bis 36530) zentral bei dem Produkt 36520, städtische 
Kindergärten, veranschlagt. Aufgrund der oben genannten Kürzungen sind wie im Vorjahr 
rund 12,8 Mio. € an Personalaufwendungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder 
veranschlagt.  

 Diesen Personalaufwendungen stehen auch Erträge aus den Zuweisungen des Landes 
Rheinland-Pfalz und des Kreises Bad Kreuznach gegenüber. 
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 Bei den städtischen Kinderkrippen (ehemals Produkt 36510) erhalten wir vom Land in die-
sem Bereich Landeszuweisungen zu den entstehenden Personalaufwendungen in Höhe von 
45 %. Bei der Erstattung des Landkreises ist die prozentuale Beteiligung von Kinderkrippe 
zu Kinderkrippe unterschiedlich, da bei der Errechnung der Erstattungen die eingenomme-
nen Elternbeiträge je Kinderkrippe individuell berücksichtigt werden. Für die Berechnung der 
Nettoaufwendungen haben wir einen Durchschnittswert von rd. 39 % ermittelt. 

 Bei den städtischen Kindergärten (Produkt 36520) erhalten wir beim Sachkonto 414420 wir 
Landeszuweisungen in Höhe von 30 % der entstehenden Personalkosten erstattet. Bei der 
Erstattung des Landkreises ist die prozentuale Beteiligung auch von Kindergarten zu Kinder-
garten unterschiedlich, da bei der Errechnung der Erstattung die eingenommenen Elternbei-
träge je Kindergarten individuell berücksichtigt werden. Für die Berechnung haben wir einen 
Durchschnittswert von rd. 46 % ermittelt 

Aufgrund der vorgenannten Berechnungen ergibt sich für den Bereich der Kindergärten auf-
grund des Bruttopersonalaufwandes in Höhe von 12.763.990 € eine Nettobelastung der 
Stadt Bad Kreuznach von rd. 2.859.133 € bzw. 22,4 %. 

 Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen in das Verhältnis zu der Summe 
der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl 
der Personalintensität 1, die bei der Stadt Bad Kreuznach 29,19 % (2018, 29,27 %) be-
trägt. Die Personalintensität 2 beträgt 28,20 % (2018, 28,02 %) und errechnet sich, indem 
man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit setzt. 

3.1.1 Beamtenbezüge 

 Die Beamtenbezüge sinken gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 215.235 € auf 
3.981.920 €. Aufgrund des Beschlusses im Finanzausschuss wurden die Ansätze bei allen 
Produkten pauschal um 224.800 € gekürzt. 

3.1.2 Arbeitnehmer 

 Die Aufwendungen für Arbeitnehmer (Sachkonto 502200) steigen gegenüber dem Haus-
haltsjahr 2018 um 156.555 € auf 22.590.600 €. 

 Neben den eingeplanten tariflichen Steigerungen ist diese Erhöhung durch neues Personal 
bei verschiedenen Produkten begründet. Im Stellenplan wurden mehrere Stellen neu ge-
schaffen bzw. vorhandene Teilzeitstellen aufgestockt. So sollen 6 Stellen entfristet und 10,4 
Stellen zusätzlich neu geschafft werden. Im Jahr 2019 sind auch erstmals Personalkosten 
für ein ganzes Jahr für zwei Kindertagesstätten veranschlagt, die im Jahr 2018 in Betrieb 
genommen wurden, und für die im Vorjahr nur anteilmäßige Personalkosten veranschlagt 
waren. Der Ansatz wurde pauschal von der Verwaltung bei allen Produkten um 1,35 Mio. € 
gekürzt. Aufgrund des Beschlusses im Finanzausschuss wurden die Ansätze bei allen Pro-
dukten noch einmal pauschal um 1.275.200 € gekürzt. 
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3.2       Pos. 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 Das Gesamtvolumen steigt von bisher 13.805.565 € (2018) um 783.815 € auf 14.589.380 €. 
Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind: 
 
Sachkonto Bezeichnung 2018 2019 

522100 Aufwendungen für Strom 1.078.480 € 1.080.910 € 

522110 Aufwendungen für Gas 402.000 € 402.000 € 

522300 Aufwendungen für Abwasser 1.273.900 € 1.008.100 € 

523130 Unterhaltung der Gebäude 1.210.850 € 1.311.850 € 

523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 1.030.100 € 1.059.100 € 

523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenstände 

535.450 € 514.990 € 

524200 Essenskosten 951.380 € 778.800 € 

525310-
525315 

Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbe-
triebe (Bauhof und Abwasserbeseitigungs-
einrichtung) 

4.257.060 € 4.516.510 € 

529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 683.770 € 1.006.400 € 

 
Die Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der 
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 10,72 % (2018, 
10,44 %). 
 

3.3       Pos. 11 Bilanzielle Abschreibungen 

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschrei-
bungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das 
Jahresergebnis. 

Eingeplant sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 8.826.990 €. Der größte 
Anteil entfällt dabei auf den Bereich der Gemeindestraßen mit 6.014.130 € und den Bereich 
der stadteigenen Gebäude mit 1.094.210 €. Der Restbetrag verteilt sich auf die übrigen Pro-
dukte. 

Die Abschreibungsintensität beträgt 6,49 % (Anteil der Abschreibungen an den laufenden 
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit).  

Die Vermögenswerte sind im Finanzverfahren erfasst und werden laufend fortgeschrieben. 
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3.4 Pos. 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen 

 Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 
40.587.175 €. Davon entfällt alleine auf die nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von 
33.361.000 €. 

 Zudem wurde der Zuschuss an die Kindertageseinrichtungen freier Träger aufgrund statisti-
scher Vorgaben vom Sachkonto 559910 auf das Sachkonto 541910 umgesetzt. Dies hat zur 
Folge, dass der Ansatz (Jahr 2019: 6.534.750 €) nunmehr bei den Zuwendungen, Umlagen 
und sonstigen Transferleistungen ausgewiesen wird, anstatt bei der Position 13, Aufwen-
dungen der sozialen Sicherung. 

3.4.1 Gewerbesteuerumlage 

 Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkom-
men. Es wurde ein Gewerbesteuerumlagesatz von 64 % zugrunde gelegt.  

 Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich wie folgt zusammen: 

• Vervielfältiger Bund 14,5 v.H. 

• Vervielfältiger Land 49,5 v.H. 

• Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ 0 v.H. 

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 28 Mio. € ergibt sich 
eine Gewerbesteuerumlage von rund 4,425 Mio. €. 

Ab dem Jahr 2020 wird der Landesvervielfältiger um 29 Prozentpunkte abgesenkt, da die 
Erhöhung für den Solidarpakt wegfällt. Dadurch wird die Gewerbesteuerumlage um rund 
2 Mio. € sinken. 

3.4.2 Kreisumlage  

 Unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes in Höhe von 47 % und der beiden Berech-
nungsgrundlagen Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung B 2 ergibt sich eine 
Kreisumlage in Höhe von rund 28.936.000 € (Jahr 2018: 27.766.000 €). 

3.4.3 Umlage Fond „Deutsche Einheit“ 

 Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird ab dem Jahr 2019 
nicht mehr erhoben (vgl. Sechstes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzaus-
gleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018; GVBl. S. 353).  
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3.5 Pos. 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 

 Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 25.950.510 €. Diesen stehen Erträge 
der sozialen Sicherung in Höhe von 33.350.110 € gegenüber, so dass sich für diesen Be-
reich ein Überschuss in Höhe von 7.399.600 € (Vorjahr: + 807.125 €) ergibt. Berücksichtigt 
man, dass im Vorjahr der Zuschuss an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger noch 
bei der Position 13 veranschlagt war (siehe Erläuterung zu Position 12), so ergibt sich berei-
nigt ein Überschuss von 864.850 €. 

 Die Soziallastenquote beträgt 19,07 % (Verhältnis Aufwendungen der sozialen Sicherung 
zu laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit). 

3.5.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31110, Seite 321 ff.) 

 Seit der Zusammenführung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zum 01.01.2005 besitzt die 
Hilfe zum Lebensunterhalt nur noch eine geringe Bedeutung. 

Erträgen in Höhe von 672.500 € stehen Aufwendungen in Höhe von 961.030 € gegenüber, 
so dass sich ein Zuschussbedarf von 288.530 € ergibt. 

3.5.2 Grundsicherung (Produkt 31120, Seite 326 ff.) 

Das Gesetz über die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(Grundsicherungsgesetz – GsiG) wurde am 26.01.2001 vom Deutschen Bundestag be-
schlossen und trat zum 01.01.2003 in Kraft (ab 01.01.2005 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch 
– SGB XII). Nach diesem Gesetzesbeschluss sind die kreisfreien Städte und die Landkreise 
Träger der Grundsicherung.  

 Die Länder wurden ermächtigt, durch ein Landesausführungsgesetz zu bestimmen, dass die 
Landkreise diese Aufgabe auf die ihnen zugehörigen Gemeinden und Gemeindeverbände 
delegieren können. Außerdem können die Länder bestimmen, dass die kreisangehörigen 
Gemeinden und Gemeindeverbände an den Kosten der Landkreise, wie bei der Sozialhilfe, 
zu 25 % der Aufwendungen für die bedarfsorientierte Grundsicherung beteiligt werden kön-
nen. Das Land Rheinland-Pfalz hat mit dem Landesausführungsgesetz zum Grundsiche-
rungsgesetz (AGGSiG) vom 06. März 2003 von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht. 
Der Landkreis Bad Kreuznach hat die Bearbeitung der Grundsicherungsfälle außerhalb von 
Einrichtungen durch die Satzung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung im 
Landkreis Bad Kreuznach vom 03. Juni 2003, rückwirkend ab 01.01.2003, auf die Stadt Bad 
Kreuznach und die Verbandsgemeinden übertragen (Delegationssatzung des Landkreises 
zum SGB XII mit der Aufgabenübertragung ab 01.01.2005 vom 17.03.2005). 

 Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen hat die Bundesregierung ihre 
Zusage umgesetzt, die Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei der Er-
werbsminderung schrittweise anzuheben. Seit dem Jahr 2014 trägt der Bund 100% der Net-
toaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Personal und 
Sachkosten müssen jedoch weiterhin von der Kommune getragen werden. 
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 Der Stadt Bad Kreuznach entstehen daher im Haushaltsjahr 2019 Erträge in Höhe von 
6.137.500 € und Aufwendungen in Höhe von 7.006.330,00 €. Der Zuschussbedarf beträgt 
868.830,00 €. 

 
3.5.3 Jugendhilfe 

 Der Zuschussbedarf im Bereich der Jugendhilfe nach dem KJHG und der Einrichtungen 
der Jugendhilfe beträgt 8.035.690 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 hat sich der Zu-
schussbedarf um 825.095 € verringert. 

 Der Zuschussbedarf verteilt sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:  
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Nach wie vor bilden das Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung) mit Aufwendungen von 
10.111.785 € und der Bereich der Kindertagesstätten (Produkte 36520 und 36550) mit Auf-
wendungen von 22.587.310 € die größten Einzelpositionen.  

Wie bereits im Vorjahr sind die Aufwendungen beim Produkt 34100, Unterhaltsvorschuss-
leistungen nach dem UVG (Seite 153) stark angestiegen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 
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2018 sind die Aufwendungen von 2.068.000 € um 458.035 € auf 2.526.035 € gestiegen. 
Grund für die Steigerung ist eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen sowie gesetz-
liche Änderungen. 

3.6.1 Pos. 14 Sonstige laufende Aufwendungen 

 Das Gesamtvolumen steigt von bisher 5.838.770 € (2018) um 581.930 € auf 6.420.700 €. 

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind: 

Sachkonto Bezeichnung 2018 2019 

562110 Mieten 1.558.770 € 2.000.980 € 

562300 Honorarleistungen 426.770 € 307.607 € 

562400 Sächliche Aufwendungen TUIV 798.900 € 905.600 € 

562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 
Aufwendungen 

257.250 € 310.050 € 

562900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-
spruchnahme von Diensten 

361.110 € 386.610 € 

563100 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften 243.170 € 239.280 € 

563300 Post- und Fernmeldegebühren 258.790 € 275.760 € 

564100 Versicherungsbeiträge 372.420 € 385.280 € 
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4. Finanzergebnis 

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 
760.315 €, Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 4.026.860 € 
gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo von 3.266.545 € ergibt. 

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen: 

• Zinserträge für Kredite 128.480 € 

• sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 285.500 € 

• Avalprovisionen 36.000 € 

• Verzinsung Gewerbesteuer 300.000 € 

• Erträge aus Swap-Verträgen 1.000 € 

• sonstige Erträge 9.335 € 

 

 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

• Verlustübernahme GUT 2.150.000 € 

• Verlustübernahme Wirtschaftsförderungsgesellschaft 1.000 € 

• Zinsaufwendungen Investitionskredite 1.170.000 € 

• Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 18.000 € 

• Vollverzinsung der Gewerbesteuer 100.000 € 

• Aufwendungen aus Swap-Verträgen 585.000 € 

• Sonstige Aufwendungen 2.860 € 

 Der Zinsaufwand für Investitionskredite sinkt gegenüber 2018 von 1.250.000 € um 
80.000 € auf 1.170.000 €. Hierin ist der Zinsaufwand für die bereits aufgenommenen Darle-
hen der Vorjahre und dem zu erwartenden Zinsaufwand aufgrund der Kreditermächtigung 
2019 (rd. 7,9 Mio. € für 6 Monate mit 2 %) in Höhe von rund 79.000 € enthalten. 
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Der Durchschnittszinssatz zum 31.12.2018 für alle valutierten Darlehen für Investitionskredi-
te beträgt 3,45 % (Stand 31.12.2017: 3,46 %). Der Durchschnittszinssatz hat sich seit 1999 
wie folgt entwickelt:  

�

�
�

 
Die Zinslastquote beträgt 0,87 % (2018, 0,96 %) - diese zeigt die Belastung aus Zinsauf-
wendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -. Die 
Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden und beträgt bei der Stadt Bad Kreuz-
nach 0,84 % (2018, 0,92 %). 

 
III. Finanzhaushalt 2019 
 
1. Gesamtergebnis 
 

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch 
die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investiti-
ons- und Liquiditätskredite veranschlagt. 
Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 
134.601.180 € und ordentlichen Auszahlungen von 130.046.965 € mit einem positiven 
Saldo in Höhe von 4.554.215 € ab.  
Der Ausgleich wird erreicht und reicht zur Deckung der in Höhe von 4.001.000 € veran-
schlagten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten vollständig aus.  
 
Nach der Verwaltungsvorschrift zu § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-VV), lfd. 
Nr. 2, sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken bei unausgeglichenen 
Haushalten grundsätzlich zur Reduzierung des laufenden Defizits zu verwenden. 
Im Haushaltsjahr 2019 sind bei der Maßnahme INV-11420-001, Allgemeine Grundstücks-
wirtschaft, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 800.000 € 
veranschlagt. Ein Teilbetrag in Höhe von 400.000 € wird dazu verwendet, das laufende Defi-
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zit des Finanzhaushaltes auszugleichen und die bestehenden Liquiditätskredite abzubauen 
bzw. die Aufnahme notwendiger Liquiditätskredite soweit wie möglich zu reduzieren. Im Jahr 
2019 ist die Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 953.215 € eingeplant. 
 
Der Finanzhaushalt ist somit ausgeglichen und entspricht damit dem Ausgleichsgebot des 
§ 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. 
 

2. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
 Vergleicht man die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 8 Ergebnishaushalt) 

in Höhe von 140.886.695 € mit den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. 
Nr. 8 Finanzhaushalt) in Höhe von 133.840.865 € so ergibt sich eine Differenz von 
7.045.830 €. 

Dieser Unterschiedsbetrag basiert auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden 
nicht zahlungswirksamen Erträgen bei den Sachkonten 415100 Auflösung von Sonderposten 
aus Zuwendungen 1.715.290 €), 437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge 
(2.810.230 €), 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (214.310 €) und 
466200 Erträge aus Zuschreibungen (2.306.000 €) die ausschließlich im Ergebnishaushalt 
zu veranschlagen sind. 
 
 Auch die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 15 Ergebnishaushalt) in 
Höhe von 136.102.675 € differieren zu den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätig-
keit (lfd. Nr. 15 Finanzhaushalt) in Höhe von 126.020.105 €. Die Differenz beträgt 
10.082.570 € und ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen 
(8.826.990 €), der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (Sachkonto 
507100, 1.262.620 €), der Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfän-
ger (Sachkonto 515100, 75.960 €). Dagegen befindet sich im Finanzhaushalt die Position 
Aufstockung der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG für die aktiven Beamten in Höhe 
von 83.000 € die nicht im Ergebnishaushalt sondern bei Kontenart 134 –Beteiligungen an der 
Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz“  (www.rlp.doppik.de „häufig ge-
stellte Fragen Nr.: 3.0.03“) veranschlagt ist. 

 

3 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.099.080 € und die Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.581.410 € bilden einen negativen Saldo von 
7.482.330 €. 

Da ein Teilbetrag in Höhe von 400.000 € der veranschlagten Einzahlungen aus Grund-
stücksverkäufen zur Deckung des Fehlbedarfs im Finanzhaushalt herangezogen wurden 
(vgl. Ausführungen oben unter 1. Gesamtergebnis) erhöht sich der Kreditbedarf entspre-
chend (lfd. Nr. 35 Finanzhaushalt).  

Die Einzelmaßnahmen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
der Haushaltsjahre 2017 bis 2022 und deren Finanzierung ergeben sich aus der Investiti-
onsübersicht (ab Seite 440). Es wird auf die eingehenden Begründungen verwiesen. 
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Nachfolgend haben wir die Haushaltsansätze und die vorläufigen Rechnungsergebnisse des 
Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt: 

 
Haushaltsjahr 

2011 2012 2013 2014 
Haushaltsansatz 10.599.050 € 8.562.070 € 10.070.850 € 10.039.200 € 
Rechnungsergebnisse 5.934.512 € 5.713.823 € 5.731.965 € 6.036.659 € 

    
Ausführungsquote 55,99% 66,73% 56,92% 60,13 % 

     
     Haushaltsjahr 

2015 2016 2017 2018 
Haushaltsansätze 9.741.870 € 8.955.950 € 7.801.190 € 9.474.040 € 
vorläufige Rechnungsergebnisse 7.711.628 € 6.251.325 € 7.544.209 € 9.310.185 € 

    
Ausführungsquote 79,16% 69,80% 96,71% 98,27% 

 
 Es ergibt sich für die Haushaltsjahre 2009 bis 2018 ein Mittelwert von rd. 6,7 Mio. € 
und einer durchschnittlichen Ausführungsquote von 68,03%.  

 Aufgrund der veranschlagten Großbauprojekte: 

• Dienstgebäude Brückes 1 

• Mobilitätsstation Bahnhof 

• Ausbau Kornmarkt 

• Ausbau Bosenheimer Straße von B 428 bis Riegelgrube 

• Brückenschlag 

• Ganztagsschule Planig 

• Investitionskostenzuschuss GuT 

• Erhöhung Eigenkapital BGK 

 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Investitionsvolumen von rund 16,5 Mio. €. 

3.1 An Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 werden 5.453.000 € zu Lasten 
der Haushaltsjahre 2020 und 2021 veranschlagt. Hieraus ergibt sich in diesen Jahren vo-
raussichtlich ein Kreditbedarf in Höhe von 4.095.430 €. 

Eine Einzelaufstellung über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen befindet sich 
auf Seite 600. 
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4. Kredite 

4.1     Pos. 35 Aufnahme von Investitionskrediten 

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2019 ist in § 2 der Haushaltssatzung mit 7.882.330 € fest-
gesetzt.  

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 (2.875.310 €) wurde bisher noch nicht 
in Anspruch genommen. 

4.2 Pos. 36 Tilgung von Investitionskrediten 

 Die Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2019 auf die erkennbaren Parameter wie Alt-
schulden und Kreditermächtigung 2019 abgestellt. Die Auszahlungen für die Tilgung von In-
vestitionskrediten betragen 4.001.000 €. 

 Ursächlich hierfür ist neben der eingeplanten Aufnahme von Krediten für Investitionen auch 
eine Umstellung bei der Kreditaufnahmepraxis. Die Stadt Bad Kreuznach ist dazu überge-
gangen Ratendarlehen über 20 bzw. 30 Jahre (Tilgung 5 % bzw. 3,33 %) anstatt der bishe-
rigen Annuitätendarlehen (1 % Tilgung zu Beginn) aufzunehmen. 

 
4.3 Stand der Investitionskredite 
  

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 ergibt sich folgende Netto-Neuverschuldung: 

• Haushaltsjahr 2019: plus 3.882.000 € 
• Haushaltsjahr 2020: plus 4.780.000 € 
• Haushaltsjahr 2021: minus 51.000 € 
• Haushaltsjahr 2021: minus 3.548.000 € 

 
Die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes (auf volle Tausend € gerundet) der 
Stadt stellt sich wie folgt dar: 
 
         Brutto         Netto 

• 31.12.2018:  45.077.000 €    40.651.000 € 
• 31.12.2019:  48.959.000 €    44.882.000 € 
• 31.12.2020:  53.739.000 €    50.018.000 € 
• 31.12.2021:  53.688.000 €    50.331.000 € 
• 31.12.2022:  50.140.000 €    47.148.000 € 

 
Die Entwicklung des Brutto-/Nettoschuldenstandes entnehmen Sie bitte den Anlagen zum 
Vorbericht (Seite 66 bis 67). 
 

 Die Kreditfinanzierungsquote (Verhältnis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investi-
tionskrediten zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) beträgt 47,54 % (2018, 
30,45 %). 
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4.4 Pos. 39 Aufnahme von Liquiditätskrediten 

Für das Jahr 2019 ist keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen. 
Die vorhandenen Liquiditätskredite können um 953.215 € abgebaut werden. Die voraussicht-
liche Entwicklung des Standes der Liquiditätskredite bis zum Jahr 2022 kann der Seite 602 
entnommen werden. 

Die Gesamtsumme der (externen) Liquiditätskredite beläuft sich zurzeit auf rund 9,1 Mio. € 
(Stand zum 26.02.2019). 

Bis zum Jahr 2022 werden die Liquiditätskredite leicht um rund 2,4 Mio. € auf dann rund 
21 Mio. € sinken. Bis zum 31.12.2022 würde der Stand der Verbindlichkeiten (Investitions- 
und Liquiditätskredite) eine Summe von rund 71,1 Mio. € erreichen (siehe Seite 15). 

Da durch Liquiditätskredite keine Werte geschaffen werden, kommt es zu unzumutbaren Be-
lastungen für nachfolgende Generationen. Ziel muss weiterhin die Konsolidierung des Haus-
haltes und der Abbau der Liquiditätskredite sein. 

 
4.5  Stand der Liquiditätskredite 

 
 Den aktuellen Stand des Liquiditätsbedarfes haben wir in den Anlagen zum Vorbericht (Seite 

69) aufgeführt. 

 Die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes aus Liquiditätskrediten (auf volle 
Tausend € gerundet) der Stadt stellt sich wie folgt dar: 
 

• 31.12.2018: 23.360.000 € 
• 31.12.2019: 22.407.000 € 
• 31.12.2020: 21.362.000 € 
• 31.12.2021: 20.989.000 € 
• 31.12.2021: 21.004.000 €. 

 

IV. Entwicklung der „Freien Finanzspitze“ 

 Hier wird auf die Finanzierungsübersicht und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 
(Berechnung der sogenannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2019 eine negative 
freie Finanzspitze von 1.270.208 € ausweist. Auch für die Finanzplanungsjahre 2020 ff. wird 
eine hohe negative freie Finanzspitze ausgewiesen (siehe Seite 602). 

 Seit dem Jahr 2015 ist die Mindesttilgung der Liquiditätskredite gemäß § 2 Abs. 3 der Kon-
solidierungsverträge ergebnisbelastend zu berücksichtigen. 

 Daraus ergibt sich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach zurzeit 
und auch in den kommenden Jahren nicht gegeben ist.  

 Mittelfristig muss die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Kreuznach wieder erreicht 
werden. 
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V. Zusammenfassung 

1. Haushaltsausgleich 

 Neben allen kommunalpolitischen Zielen sind vorrangig die Vorgaben des Gesetzgebers in  
§ 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Stadt Bad Kreuznach ihre Haus-
haltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesi-
chert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszuglei-
chen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist 
eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO recht-
fertigt.  

 Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn 

a. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und 

b. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszah-
lungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskredi-
ten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskredi-
ten nicht anderweitig gedeckt sind. 

 Der Ergebnishaushalt weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.517.475 € aus. 

 Im vorliegenden Finanzhaushalt weist das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen einen positiven Saldo in Höhe von 4.554.215 € aus. Rechnet man 
hierauf die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 
4.001.000 € ab, so verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von 553.215 €. Durch die Inan-
spruchnahme von Einzahlungen in Höhe von 400.000 € aus Grundstücksverkäufen nach VV 
zu § 14 GemHVO erhöht sich im Jahr 2019 der positive Saldo auf 953.215 €. 

 Dies entspricht der eingeplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung. 

 
2 Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 

2.1 Stadt Bad Kreuznach 

Mit Beschlüssen vom 15.12.2011 und 26.04.2012 hat der Stadtrat folgende Konsolidie-
rungsmaßnahmen zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz 
(KEF-RP) zur Aufbringung des städtischen Eigenanteils in Höhe von rund 470.000 € verab-
schiedet: 

 

 Maßnahme Konsolidierungsanteil 

- Akquise von Drittmitteln für kulturelle und soziale Maßnahmen 
(Produkt 28120, Theaterförderung und sonstige Kulturpflege, und 

50.000 € 
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Produkt 33110, Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 
jeweils 25.000 €) 
Seiten 147 und 340 

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 360 v.H. um 
40 v.H. auf 400 v.H. (ab dem 01.01.2013; erwartete Mehreinzah-
lung 677.600 € pro Jahr) 
Seite 378 

100.000 € 

- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 395 v.H. um 
10 v.H. auf 405 v.H. (Verwendung der Mehreinnahmen für den 
KEF-RP nur für das Jahr 2012, da die Erhöhung des Hebesatzes 
der Grundsteuer B erst zum 01.01.2013 wirksam wird; Mehrein-
zahlung rund 560.000 € pro Jahr) 
Seite 378 

100.000 € 

- Änderung der Besteuerungsgrundlage bei der Vergnügungssteu-
er (ab dem 01.01.2012, erwartete Mehreinzahlung rund 
309.600 € pro Jahr) 
Seite 378 

200.000 € 

- Gewinnabführung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesell-
schaft mbH Bad Kreuznach (Gewobau) (ab dem Jahr 2012, 
Mehreinzahlung 120.000 € pro Jahr) 
Seite 384 

120.000 € 

 Der Vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion, und der Stadt Bad Kreuznach wurde am 12.07.2012 unterzeichnet.  

 

2.2 Bad Münster am Stein-Ebernburg 

Der Stadtrat Bad Münster am Stein-Ebernburg hat mit Beschlüssen vom 25.09.2012 und 
03.12.2013 die Teilnahme am KEF-RP beschlossen und zur Aufbringung des Konsolidie-
rungsbeitrages in Höhe von rund 464.700 € die folgenden Konsolidierungsmaßnahmen ver-
abschiedet: 

 Maßnahme Konsolidierungsanteil 

- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 410 v.H. 50.410 € 

- Anhebung des Hebesatzes der Gewebesteuer auf 405 v.H. 9.600 € 

- Erhöhung der Hundesteuer auf 96 € pro Hund 7.700 € 

- Streichung des jährlich an die Verbandsgemeinde Bad Münster 
am Stein-Ebernburg gezahlten Zuschusses für den Jugendtreff  

27.800 € 
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- Kürzung bzw. Streichung der jährlichen Zuschüsse an die städti-
schen Sportvereine 

11.500 € 

- Schließung des Hallenbewegungsbades zum 30.09.2012 76.150 € 

- Unterhaltung der städtischen Parkscheinautomaten durch Mitar-
beiter der Verbandsgemeindeverwaltung 

5.200 € 

- Reduzierung der Mitarbeiter im städtischen Bauhof 120.000 € 

- Übernahme des Kuna-Parks durch die Kuna-Stiftung 650 € 

- Schließung des Bürgertreffs 23.650 € 

- Kündigung des Vertrages mit der Deutschen Bahn über die Toi-
lettenanlage am Bahnhof und Kündigung der dort beschäftigten 
Reinigungskraft 

7.400 € 

- Nach der Saison 2013 wird das Freibad in Bad Münster nicht 
mehr in städtischer Trägerschaft betrieben 

61.700 € 

- Einsparungen beim städtischen Personal 72.300 € 

   

2.3 Auswirkung Gebietsreform zum 01.07.2014 

Beide KEF-RP Verträge gelten zu den vereinbarten Konditionen bis zum 31. Dezember 2026 
fort, werden aber nach der Gebietsänderung zusammengefasst abgewickelt. Mit Bewilli-
gungsbescheid vom 10.07.2018 wurde für das Jahr 2018 eine Zuweisung in Höhe von 
1.852.853 € gewährt. Der Betrag ging am 15.08.2018 auf dem Konto der Stadtkasse ein. 

 
3 Konsolidierung des Haushalts 

3.1 Am 31.05.2012 hat der Stadtrat zum 01.01.2013 die folgenden Maßnahmen zur nachhalti-
gen Konsolidierung des Haushalts beschlossen und damit das bestehende Konsolidierungs- 
und Effizienzkonzept fortgeschrieben: 

Maßnahme Einsparung  
pro Jahr 

Produkt 11410 – Zentrales Gebäudemanagement  

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne Abschreibungen, Personal-
kosten und interne Leistungen sowie Erneuerung Kunstrasenplatz) wird 
für die Dauer von 15 Jahren auf 5,1 Mio. € budgetiert. 
Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im Stadion Salinental werden 
in den nächsten 15 Jahren keine städtischen Haushaltsmittel zur Verfü-
gung gestellt. (15 Jahre = 7,5 Mio. €) 
Seite 99-102 

Das Konsolidierungsziel ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 
nicht erreicht. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen ohne Abschreibun-

500.000 € 
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Maßnahme Einsparung  
pro Jahr 

gen etc. beträgt rund 6,4 Mio. €. Aufgrund der erfolgten Gebietsänderung 
und der dabei übernommenen Immobilien sowie durch die weitere Anmie-
tung von Gebäuden und Räumen sind die Aufwendungen stark angestie-
gen. 
Außerdem sind im Haushaltsplan 2019 Aufwendungen für die Erneuerung 
des Kunstrasenplatzes 1 in Höhe von 445.000 € veranschlagt. 

Produkt 25210 – Schloßparkmuseum 
Produkt 25211 – Römerhalle 
Produkt 25212 – Figurentheater-Museum PuppentheaterKultur (PUK) 

 

Die Öffnungszeiten im Bereich der Museen im Rittergut Bangert werden 
reduziert. Bis zum 31.12.2014 sind Vorschläge zu erarbeiten wie die Mu-
seen im Rittergut Bangert kostengünstiger geführt werden können. 
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Museen im Rittergut Bangert 
wird für die Dauer von 15 Jahren auf 812.000 € budgetiert (15 Jahre = 1,5 
Mio. €). 
Seiten 126 – 133 

Unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen bei den Personalkos-
ten ist das Konsolidierungsziel mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 
erreicht. 

 

100.000 € 

Produkt 27100 - Volkshochschule  

Die Leitung der Volkshochschule hat ein Konzept zu erarbeiten, wonach 
im Bereich der Aufwendungen Einsparungen in Höhe von 30.000 € erzielt 
werden.  
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Volkshochschule wird für die 
Dauer von 15 Jahren auf 360.000 € budgetiert (15 Jahre = 450.000 €). 
Seite 140-141 

Unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen bei den Personalkos-
ten sowie den Mehrerträgen für die Deutschförderung von Flüchtlingen 
nach der erfolgten Zertifizierung, wird das Konsolidierungsziel mit dem 
vorliegenden Haushaltsplan 2019 um 20.565 € verfehlt.. 

30.000 € 

Produkt 27200 - Stadtbibliothek  

Die Leitung der Stadtbibliothek hat bis zum 31.12.2012 ein Konzept zu 
erarbeiten, wonach im Bereich der Aufwendungen Einsparungen in Höhe 
von 50.000 € erzielt werden. 
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehun-
gen) der Stadtbibliothek wird für die Dauer von 15 Jahren auf 470.000 € 

50.000 € 
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Maßnahme Einsparung  
pro Jahr 

budgetiert (15 Jahre = 750.000 €). 
Seite 143-145 

Unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen bei den Personalkos-
ten ist das Konsolidierungsziel mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 
um 13.730 € verfehlt. 

Jugendamt  

Die Bereiche Elterngeld, Tagespflege und Adoptionen werden auf den 
Landkreis Bad Kreuznach rückübertragen. Hierfür wird mit dem Landkreis 
eine eigene Vereinbarung geschlossen (15 Jahre = 900.000 €). 
Seiten 156-160 und 182 

Das Konsolidierungsziel ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 
nicht erreicht. 

 

60.000 € 

Produkt 42418 - Badeanstalten  

Das Freibad Salinental wird aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert 
und ab 01.01.2013 von der Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und 
Nebenbetriebe mbH (BAD) weitergeführt (15 Jahre = 7,5 Mio. €). 
Zur Kompensation der aus dem Betrieb des Freibades Salinental heraus 
entstehenden Verluste hat die BAD bis spätestens 31.12.2013 das Bäder-
haus zu privatisieren. Darüber hinaus muss über ein verändertes Nut-
zungskonzept oder eine Schließung nachgedacht werden. 

500.000 € 

Das Freibad Bosenheim wird aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert 
und ab 01.01.2013 von der Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und 
Nebenbetriebe mbH (BAD) weitergeführt (15 Jahre = 1,5 Mio. €). 
Die Bemühungen um eine Privatisierung sind fortzusetzen. 
Seite 353 

Die Ausgliederung der beiden Freibäder aus dem städtischen Haushalt ab 
01.01.2013 ist erfolgt. Die beiden Freibäder werden nunmehr von der BAD 
betrieben. Das Konsolidierungsziel wurde daher dauerhaft erreicht. 

100.000 € 

Produkt  54110 – Gemeindestraßen  

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne Abschreibungen) wird auf die 
Dauer von 15 Jahren auf 4,3 Mio. € budgetiert (15 Jahre = 7,5 Mio. €). 
Beim Ausbau des Radwegenetzes in Bad Kreuznach ist künftig darauf zu 
achten, dass kostengünstige Lösungen zur Ausführung kommen. 

500.000 € 
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Maßnahme Einsparung  
pro Jahr 

Seite 225-227 

Das Konsolidierungsziel ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 um 
967.660 € nicht erreicht. Dies ist u.a. dem durch die Gebietsänderung 
übernommenen Infrastrukturvermögen der ehemaligen Stadt Bad Münster 
am Stein-Ebernburg geschuldet. 

Produkt 55111 – Park- und Gartenanlagen  

Der Fachbereich 66 hat bis zum 31.12.2012 ein Konzept zu erarbeiten, 
wonach die Aufwendungen im Bereich der Kontengruppe 52, Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen, Einsparungen in Höhe von 100.000 € 
erzielt werden.  
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Kontengruppe 52 wird für die 
Dauer von 15 Jahren auf 634.000 € budgetiert (15 Jahre = 1,5 Mio. €). 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 31.08.2017 (Drucksache Nr. 17/258) 
das Budget ab dem Haushaltsjahr 2017 um 156.000 € auf 790.000 € er-
höht. 
Seite 239-240 

Das Konsolidierungsziel ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 um 
150.000 € nicht erreicht. 

100.000 € 

Produkt 62600 – Beteiligungen  

Die Verlustübernahme der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach 
GmbH (GuT) wird für die Dauer von 15 Jahren auf 1,9 Mio. € budgetiert 
(15. Jahre = 1,5 Mio. €). 
Die Geschäftsleitung der GuT hat bis zum 31.12.2012 ein Konzept zu er-
arbeiten, wonach die Verlustübernahme um 5% reduziert wird. 
Seite 384 

Das Konsolidierungsziel ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 um 
250.000 € nicht erreicht. 
 

100.000 € 
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3.2 Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 folgende weitere Haushaltskonsolidie-
rungsmaßnahmen beschlossen: 

Maßnahme Einsparung  
pro Jahr 

Produkt 11140 – Gemeindeorgane  

Reduzierung der Anzahl der hauptamtlichen Beigeordneten auf zwei; in-
klusive der Einsparung der Kosten für eine Vorzimmerkraft  
Seite 86-88 

Die Anzahl der hauptamtlichen Beigeordneten wurde reduziert. Das Kon-
solidierungsziel ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 erreicht  

170.000 € 

Produkt 42100 – Förderung des Sports  

Verzicht auf die Durchführung der alle zwei Jahre stattfindenden Sportga-
la 
Seite 348 

Die Sportgala findet nicht mehr statt. Das Konsolidierungsziel ist mit dem 
vorliegenden Haushaltsplan 2019 erreicht. 

13.300 € 
alle zwei Jahre 

Produkt 62600 – Beteiligungen  

Alle städtischen Beteiligungen haben Kostensenkungsprogramme zu er-
arbeiten und den städtischen Gremien bis spätestens zum 31.03.2014 
vorzustellen 
Seite 384 
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3.3 Fortschreibung des Konsolidierungs- und Effizienzkonzeptes 
 
In seinen Sitzungen vom 16.12.2014 und 12.03.2015 hat der Stadtrat weitere Maßnahmen 
zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes beschlossen: 
 

Maßnahme Einsparung  
pro Jahr 

Allgemein  

Durch Wegfall von Druck- und Papierkosten sowie die hierfür erforderli-
chen Arbeitsplatzkosten in der Druckerei sollen haushaltswirksame Ent-
lastungseffekte erzielt werden. Trotz der notwendigen Investitionskosten 
(Laptops, W-LAN im Ratssaal) wäre mit einer jährlichen Kostenersparnis 
von ca. 20.000  € zu rechnen. 

20.000 € 

Das elektronische Ratssystem wurde eingeführt Die papierlose Einladung 
steht noch zur Umsetzung an.  

 

Durch die konsequente zentrale Beschaffung (eventuell gemeinsam mit 
der Kreisverwaltung) könnten Mengenrabatte und Preisnachlässe erzielt 
werden. Die Gesamtaufwendungen betragen 80.000 €, die Einsparung 
beträgt geschätzt ca. 4.000 €. 

4.000 € 

Überprüfung der Gründung eines Shared-Service-Center mit dem Land-
kreis Bad Kreuznach für viele Bereiche der Verwaltung: z.B. IT, Erstellung 
von Gebührenbescheiden, zentrales Gebäudemanagement u.v.m. 

 

Es werden Gespräche mit der Kreisverwaltung geführt.  

Reduzierung der Zeitungsabonnements innerhalb der Verwaltung. Die 
Pressestelle könnte relevante Artikel über einen Pressespiegel den ein-
zelnen Abteilungen zukommen lassen. 

1.000 € 

Zwischenzeitlich wurde der Bestand der vorhandenen Zeitungsabonne-
ments kritisch überprüft und einzelne Abonnements bereits gekündigt. Der 
Bedarf wurde auf eine notwendige Mindestmenge reduziert. Teilweise 
wurde auch von Papierausgaben auf die Onlineversion gewechselt. Das 
vorgegebene Einsparziel kann somit erreicht werden. 

 

Überprüfung und Anpassung diverser Entgelte, z.B. für die Gebäudenut-
zung durch Dritte, Anwohnerparkausweise, B-Plan und FNP-Kopien, Ver-
lust des Personalausweises, Beglaubigungsgebühren, Leistungen der 
Feuerwehr, Nutzung Stadtarchiv. Die Mehrerträge können derzeit nicht 
beziffert werden. 
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Die Überprüfung dauert an. Einige Gebühren wurden bereits angepasst 
bzw. werden zurzeit neu kalkuliert. 

 

Alle Mitarbeiter können Einsparungsvorschläge machen. Es wird ein ein-
maliges Preisgeld in Höhe der Hälfte der jährlichen Einsparung gezahlt 
(Deckelung auf 1.000 €). Die Einsparungen können derzeit nicht beziffert 
werden. 

 

Ein entsprechender Mitarbeiterwettbewerb soll durchgeführt werden.  

Produkt 11140 – Gemeindeorgane  

Wegfall der Stelle der ehrenamtlichen Beigeordneten nebst Schreibkraft 25.000 € 

Die Maßnahme ist umgesetzt.  

Kürzung der Aufwendungen für Repräsentationen in Höhe von 35.000 € 
um 20 % 

7.000 € 

Im Jahr 2013 wurden 12.000 € für öffentliche Bekanntmachungen ausge-
geben. Bei einer Reduzierung der Anzeigengröße (z.B. mit Hinweis auf 
Tagesordnung auf der Homepage) ließen sich Einsparungen von ca. 20 % 
erzielen. 

2.400 € 

Aufgrund der Mitgliedschaft im Städtetag ist die Mitgliedschaft im GStB 
entbehrlich. 

10.000 € 

Die 8 im Rat vertretenen Fraktionen erhalten jährlich jeweils 1.000 € Ba-
siszuschuss, 600 € für ein Fraktionszimmer und pro Mitglied je 92 €. Vor-
geschlagen wird eine Kürzung des Zuschusses je Fraktion um 800 €  
Seite 82-84 

6.400 € 

Die Mitgliedschaft im Gemeinde- und Städtebund wurde zum 31.12.2015 
gekündigt. Auch die übrigen Konsolidierungsvorschläge wurden umge-
setzt. Das Konsolidierungsziel ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 
2019 erreicht. 

 

Produkt 11410 – Zentrales Gebäudemanagement  

Wie bereits im Bericht des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz ausgeführt, 
können durch Reduzierung des Reinigungsstandards erhebliche Entlas-
tungseffekte erzielt werden. Es ist mit ca. 200.000 € zu rechnen. Die 
Maßnahme kann nur sukzessive umgesetzt werden. 

200.000 € 
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Konsequente Überprüfung der bestehenden Miet-, Pacht- und Gestat-
tungsverträge (insbesondere Anpassung an den Lebenskostenindex) 
durch Nutzung eines Liegenschaftsverwaltungsprogrammes. Die Einspa-
rungen können derzeit nicht beziffert werden. 

 

Einige städtische Gebäude, die von der Gewobau verwaltet werden, könn-
ten an die Gewobau verkauft werden (möglicher Erlös = 1 Mio. €). Über 
den Buchwert erzielte Erlöse werden im Ergebnishaushalt vereinnahmt. 
Dadurch erfolgt aber auch Wegfall der jährlichen Erträge aus Vermietung 
beim Kostenträger 1141001. 
Seite 99-102 

 

Aufgrund der Personalsituation konnten die Maßnahmen im Haushaltsjahr 
2018 nicht umgesetzt werden. 

 

Produkt 11420 – Grundstückswirtschaft  

Identifizierung von relevanten Reserveflächen und Veräußerung der übri-
gen Flächen. 

 

Konsequente Überprüfung der bestehenden Miet-, Pacht- und Gestat-
tungsverträge (insbesondere Anpassung an den Lebenskostenindex) 
durch Nutzung eines Liegenschaftsverwaltungsprogrammes. Die Einspa-
rungen können derzeit nicht beziffert werden. 
Seiten 294 – 295 

 

Es wurden bereits verschiedene Grundstücken veräußert. Die Überprü-
fung der Verträge ist erfolgt und die Anpassungen wurden, soweit dies 
möglich war, durchgeführt. Ein Liegenschaftsmodul wurde installiert. Ein 
neuer Mitarbeiter soll die zeitnahe Umsetzung von Grundstücksgeschäf-
ten sicherstellen.  

 

Produkt 11450 – Zentrale Dienste  

Bevor die Botenstelle ausgeschrieben wird (der Stelleninhaber geht in 
Rente) sollte eine Überprüfung erfolgen, ob sich bei externer Vergabe des 
Botendienstes Einsparungen ergeben. Die Einsparungen können derzeit 
nicht beziffert werden.  
Seite 107 – 109 

 

Zurzeit ist der Betrieb des Botendienstes mit Hilfe eines externen Dienst-
leisters in der Erprobungsphase. Derzeit erfolgt eine Bewertung. 
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Produkt 12300 – Verkehrsangelegenheiten  

Die Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Stadtverwaltung Bad 
Kreuznach  
Seite 306 - 307 

150.000 € 

Die Übertragung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung auf die 
Stadt Bad Kreuznach wurde vom Ministerium des Innern, für Sport und 
Infrastruktur mit Schreiben vom 18.06.2015 abgelehnt. 

 

Produkte 25210 – 28120 sog. Kulturetat  

Die in diesem Bereich bestehende Budgetierung von 180.000 € wird um 
weitere 20.000 € auf 200.000 € erhöht.  
Seiten 126 – 149 

20.000 € 

Der Konsolidierungsanteil soll durch die Einwerbung weiterer Drittmittel, 
sowie durch Einsparungen bei den Personalkosten erreicht werden. Das 
Konsolidierungsziel ist mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 nicht 
erreicht. 

 

Produkt 28110  – Heimat- und Brauchtumsfeste  

Kürzung der nicht gebundenen Aufwendungen von 24.050 € um 20 %.  
Seite 319 

4.810 € 

Bei den nicht gebundenen Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich 
um Stromkosten bei Veranstaltungen, die überwiegend an die Veranstalter 
weiter gegeben werden, und Kostenerstattungen an den Bauhof für z.B. 
Abfallbeseitigung, Grünschnitte, Bauzaungestellung, Auf- und Abbau von 
Beschilderungen für die Fastnacht, die Kirmesse in Planig und Winzen-
heim, Fischerstechen und Nikolausmarkt. Ein Großteil der Kosten entfällt 
auf die Fastnacht. 

Wegen des Aufstellens von Pollern durch den Bauhof an Fastnacht etc. 
sind die ungebundenen Kosten gestiegen. Das Konsolidierungsziel ist im 
Haushaltsjahr 2019 nicht erreicht. 

 

Produkt 36610 – Einrichtungen der Jugendarbeit  

Überprüfung der vorhandenen Spielplätze auf Notwendigkeit, evtl. Stillle-
gung und Vermarktung der Flächen oder Einsatz von Spielplatzpaten zur 
Pflege und Sponsoring für neue Geräte. Die Einsparungen können derzeit 
nicht beziffert werden.  
Seite 204 – 206 
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Im Stadtteil Planig hat sich der Ortsbeirat bereit erklärt, die Pflege und 
Unterhaltung des Spielplatzes durch ehren amtlichen Einsatz zu unterstüt-
zen. Im Haushaltsplan 2019 sind noch keine Einsparungen veranschlagt. 

 

Produkt 42100 – Förderung des Sports  

Es erfolgt eine pauschale Kürzung der Bezuschussung der städtischen 
Sportvereine um 8.400 €. 
Seite 348 

8.400 € 

Im Haushaltsjahr 2019 ist das Konsolidierungsziel erreicht.  

Produkt  54110 – Gemeindestraßen  

Überprüfung, an welchen Stellen Schilder wegfallen könnten. Verzicht auf 
zukünftige Entscheidungen, die zu einem erheblichen Schilderaufkommen 
führen. Die Einsparungen können derzeit nicht beziffert werden. 

 

Durch die komplette Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED könnten 
70% der Stromkosten gespart werden. 

200.000 € 

Die Umstellung erfolgt nicht mit Haushaltsmitteln sondern durch die 
Stadtwerke im Rahmen eines Contractingvertrages. Hierdurch werden bis 
zum Jahr 2019 jährlich 400.000 € Umstellungskosten gespart.  
Seite 225-227 

400.000 € 

Die Beschilderung erfolgt ausschließlich nach verkehrsrechtlicher Anord-
nung durch das Ordnungsamt. Auch wenn Schilder abgebaut werden sol-
len, muss zunächst eine verkehrsrechtliche Anordnung erteilt werden. 

 

Die Einsparung von Stromkosten in Höhe von 200.000 € pro Jahr wird 
sich voraussichtlich erst zwei Jahre nach der kompletten Umstellung ein-
stellen. Ein Teil der Straßenbeleuchtung wurde bereits auf LED umge-
stellt. Der Haushaltsansatz für Strom im Haushaltsjahr 2019 wurde im 
Vergleich zum Jahr 2015 bereits um 180.900 € reduziert. Ein Vertrag zur 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED mit den Stadtwerken wurde 
abgeschlossen. 

 

Produkt 55510 – Stadtforst  

Deckelung des Zuschussbedarfes beim Produkt Stadtforst auf 90.000 € 
Seite 357 – 358 

25.000 € 

Nach Mitteilung des staatlichen Revierdienstes ist eine dauerhafte Einspa-
rung in der beschlossenen Höhe nicht möglich, da dies zu Lasten der Ver-
kehrssicherheit im Wald ginge. 
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Im Haushaltsplan 2019 beträgt der Zuschussbedarf bei dem Produkt 
184.340 €. Das Konsolidierungsziel ist nicht erreicht. 

 

Produkt 57110 – Kommunale Wirtschaftsförderung  

Verzicht auf die Zahlung der Deckungslücke beim Breitbandausbau im 
Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg 
Seite 360 – 361 

200.000 € 

Im Haushaltsplan 2019 sind hierfür keine Haushaltsmittel veranschlagt. 
Das Konsolidierungsziel ist erreicht. 

 

Produkt 57318 – Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen  

Nach Kündigung des Altvertrages zum 30.06.2015 könnte ein neuer Ver-
trag geschlossen werden, der die Erträge für den städtischen Haushalt 
erhöht. Es ist mit ca. 30.000 € an Mehrerträgen zu rechnen. Zusätzlich 
könnten weitere potenzielle Werbeflächen bewirtschaftet werden.  
Seite 294 – 295, 368  

30.000 € 

Der Altvertrag wurde gekündigt. Die Neuvergabe erfolgte an eine neue 
Firma, die einen Betrag in Höhe von 33.200 € an Mindestpacht zahlt (bis-
her 20.000 €). Das Genehmigungsverfahren für neue Werbeflächen läuft 
zurzeit. 

Ab dem Jahr 2019 werden die Erträge und Aufwendungen bei dem Pro-
dukt 11420, Grundstückswirtschaft, veranschlagt. 

 

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um-
lagen 

 

Erhöhung Grundsteuer A von 335 v.H. auf 390 v.H. 16.500 € 

Erhöhung Grundsteuer B von  400 v.H. bzw. 410 v.H. auf 450 v.H. 919.600 € 

Erhöhung der Hundesteuer von jährlich 96,00 € auf 108 € pro Hund. 23.000 € 

Der Hebesatz der Vergnügungssteuer in Spielhallen wird von 14 v.H. auf 
20 v.H. und der Hebesatz in Gaststätten von 8 v.H. auf 15 v.H. ab dem 
01.01.2015 erhöht. 

643.000 € 

Erhöhung des Steuersatzes bei der Zweitwohnungssteuer von bisher 10 
v.H.  auf 15 v.H. im kompletten Stadtgebiet. Im neuen Stadtteil Bad Müns-
ter am Stein-Ebernburg galt bisher bereits ein Steuersatz von 15.v.H. 
Seite 378 

28.000 € 
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Die Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie der Erhöhung der 
Hundesteuer wurden in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 vom 
10.06.2015 umgesetzt. Die Satzungsänderungen bezüglich des Hebesat-
zes der Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer erfolgten mit Ände-
rungssatzungen vom 18.12.2014 bzw. 05.05.2015. Das Konsolidierungs-
ziel ist erreicht. 

 

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  

Erweiterung der bestehenden Selbstverpflichtung des Stadtrates jedes 
Jahr 250.000 € des Investitionsschuldenstandes abzubauen auf jährlich 1. 
Mio. €, d.h. jährliche Tilgung um 1. Mio. € höher als neue Kreditaufnahme. 
Bei einer aktuellen Durchschnittsverzinsung von 3,86 % führt dies zu ei-
nem zusätzlichen jährliche Zinsersparnis von rd. 29.000 € (750.000 € x 
3,86 %) 

29.000 € 

Der Stadtrat verpflichtet sich jährlich 2.223.423 € an Liquiditätskrediten 
abzubauen und damit seiner Verpflichtung aus § 2 Abs. 3 des Konsolidie-
rungsvertrages zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds 
Rheinland-Pfalz vom 12.07.2012 nachzukommen . 
Seite 380 

 

Im vorliegenden Haushaltsplan 2019 steigt die Summe der Investitions-
kredite um 3.881.330 €. Das Ziel der Tilgung um 1 Mio. € wird um 
4.881.330 € verfehlt. Bei den Liquiditätskrediten ist eine Tilgung in Höhe 
von 953.215 € eingeplant. Hier wird das Konsolidierungsziel um 
1.270.208 € verfehlt. Das Konsolidierungsziel ist nicht erreicht. 

 

Produkt 626000 – Beteiligungen  

Ab dem 01.01.2016 wird im gesamten Stadtgebiet ein Fremdenverkehrs-
beitrag erhoben. Die verwaltungsmäßige Abwicklung des Fremdenver-
kehrsbeitrages erfolgt bei der GuT.  
Seite 384 

300.000 € 

Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
15.10.2015 beschlossen, ab dem 01.01.2016 einen Fremdenverkehrsbei-
trag zu erheben. 
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4. Schlussbemerkung 

In dem Rundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz zur 
kommunalen Haushaltswirtschaft 2019 vom 25.10.2018 wird unter dem Punkt 1.3. folgendes 
ausgeführt: 

Kommunale Haushaltskonsolidierung 

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte 
zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden 
Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenem 
Ergebnis- und Finanzhaushalt sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen 
Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, 
langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich 
der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten 
Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestalterischen Möglichkeiten vorrangig zur Aus-
gabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um 
Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. 

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkei-
ten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen 
können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungs-
hofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem der Reduzierung des vielerorts 
hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden 
mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prü-
fen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der 
Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann. 

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des 
Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabensei-
te Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund 
des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbe-
lastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstan-
des, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung, begrenzt wer-
den. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos un-
terstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) einge-
fügt. 

Nach § 17 c LFAG können Kommunen in den Jahren 2019 bis 2028 Zuweisungen zur För-
derung einer langfristigen Zinsbindung sowie Zuweisungen zum Anreiz für die Stabilisierung 
und den Abbau von Liquiditätskrediten beantragen. Insgesamt sind 94 besonders hoch ver-
schuldete Kommunen für diese Hilfen antragsberechtigt. Die Stadt Bad Kreuznach gehört 
nicht dazu. 

Dennoch besteht kein Grund den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung zu verlassen. 
Vielmehr bestätigen die obigen Ausführungen des Ministeriums des Inneren und für Sport 
das, was wir regelmäßig an dieser Stelle fordern: Die Konsolidierung des städtischen Haus-
haltes muss weiter vorangetrieben werden. Für die Jahre 2019 bis 2022 wird eine negative 
Finanzspitze ausgewiesen, d.h. die Stadt Bad Kreuznach ist dauernd leistungsunfähig. Stei-
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gende Aufwendungen für Personal und die laufende Unterhaltung von Straßen, Grünanlagen 
und Gebäuden, auch durch neue Einrichtungen, wie z.B. Haus der Stadtgeschichte oder 
Mobilitätsstation, belasten den städtischen Haushalt in den nächsten Jahren mit höheren 
Aufwendungen. Auch wenn für die Planungsjahre 2019 bis 2022 nach dem jetzigen Stand 
ein Abbau der Liquiditätskredite ausgewiesen wird, müssen die Aufwendungen auf das drin-
gend notwendige Maß beschränkt werden. Dazu gehört insbesondere auch die kritische Hin-
terfragung der freiwilligen Aufgaben. Letztlich muss der Stadtrat die Entscheidung treffen, 
welche Aufgaben er sich leisten möchte und wie er diese finanziert. 

In Vertretung 

 
 
 
(Heinrich)  
Bürgermeister 
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Anlagen zum Vorbericht 



Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Ergebnishaushalt)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grundsteuer A 83.285,08 € 82.510,38 € 81.255,82 € 81.625,54 € 86.743,30 € 86.423,87 € 97.240,73 € 101.285,35 € 122.205,11 € 122.863,81 € 119.025,84 € 117.608,26 € 120.000,00 €

Grundsteuer B 4.957.150,01 € 5.340.165,16 € 5.396.973,12 € 5.438.314,70 € 6.197.166,01 € 6.038.650,18 € 6.920.755,38 € 7.344.960,59 € 8.535.740,24 € 8.656.561,97 € 8.987.996,25 € 9.176.865,51 € 9.100.000,00 €

Gewerbesteuer 23.668.431,21 € 19.436.632,02 € 22.300.742,18 € 19.333.765,83 € 26.898.432,85 € 23.813.778,94 € 19.299.616,67 € 20.265.732,02 € 27.284.717,41 € 27.557.244,47 € 30.571.715,50 € 48.977.024,80 € 28.000.000,00 €

Hundesteuer 104.327,09 € 123.065,50 € 148.242,57 € 151.809,00 € 155.448,00 € 160.967,00 € 161.672,00 € 178.906,89 € 212.317,00 € 212.503,00 € 214.478,00 € 218.537,50 € 213.000,00 €

       

Vergnügungssteuer 242.659,40 € 248.452,85 € 338.399,30 € 407.606,50 € 425.984,44 € 1.108.241,04 € 1.110.235,10 € 1.351.859,24 € 2.341.518,88 € 2.447.778,95 € 2.606.589,61 € 2.049.443,38 € 2.500.000,00 €

Zweitwohnungs- -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   60.848,40 € 81.620,00 € 65.427,00 € 92.215,92 € 143.575,75 € 144.023,00 € 130.982,00 € 132.429,00 € 130.000,00 €

steuer

Gemeindeanteil a. d. 10.858.989,66 € 12.953.828,01 € 11.443.584,06 € 11.216.284,42 € 12.306.386,12 € 13.319.197,78 € 13.863.277,09 € 15.232.626,04 € 16.165.506,66 € 15.996.655,29 € 17.446.250,79 € 18.942.760,01 € 19.720.000,00 €

Einkommenssteuer

Gemeindeanteil a. d. 2.056.569,39 € 2.177.952,76 € 2.256.277,88 € 2.314.486,39 € 2.424.755,61 € 2.625.579,63 € 2.697.352,17 € 2.807.427,15 € 3.550.881,53 € 3.618.713,51 € 4.565.442,54 € 5.917.412,30 € 5.951.000,00 €

Umsatzsteuer

Gesamt 41.971.411,84 € 40.362.606,68 € 41.965.474,93 € 38.943.892,38 € 48.555.764,73 € 47.234.458,44 € 44.215.576,14 € 47.375.013,20 € 58.356.462,58 € 58.756.344,00 € 64.642.480,53 € 85.532.080,76 € 65.734.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2013 (Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahre 2014 - 2018 (vorläufige Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2019 (Ansätze)
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Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Bad Kreuznach (Finanzhaushalt)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grundsteuer A 83.031,48 € 83.228,24 € 78.476,50 € 82.624,84 € 90.808,08 € 84.015,93 € 100.224,88 € 97.789,64 € 123.118,63 € 127.683,69 € 118.326,19 € 117.186,10 € 120.000,00 €

Grundsteuer B 4.952.067,92 € 5.317.216,47 € 5.367.890,81 € 5.473.912,05 € 5.977.119,56 € 6.234.459,17 € 6.966.332,02 € 7.317.564,24 € 8.514.978,98 € 8.680.111,57 € 8.847.533,27 € 9.283.416,31 € 9.100.000,00 €

Gewerbesteuer 22.054.049,92 € 16.918.247,09 € 20.832.437,59 € 15.746.246,46 € 29.695.610,00 € 24.469.893,51 € 19.393.600,05 € 20.211.882,24 € 27.082.126,62 € 25.754.420,50 € 31.237.596,66 € 33.526.053,87 € 28.000.000,00 €

Hundesteuer 102.161,45 € 123.717,14 € 142.156,25 € 145.954,13 € 148.401,46 € 154.572,05 € 156.636,91 € 168.283,03 € 203.264,09 € 205.788,20 € 217.391,20 € 211.723,53 € 213.000,00 €

     

Vergnügungssteuer 252.645,17 € 235.936,74 € 339.635,11 € 415.566,00 € 416.020,60 € 827.879,73 € 1.089.095,44 € 1.247.339,31 € 2.028.384,67 € 2.458.527,95 € 2.575.414,98 € 2.710.261,90 € 2.500.000,00 €

Zweitwohnungs- -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   40.002,40 € 64.375,07 € 60.260,06 € 101.626,05 € 136.021,15 € 146.839,50 € 141.552,76 € 134.673,87 € 130.000,00 €

steuer

Gemeindeanteil a. d. 10.858.989,66 € 12.774.790,53 € 11.343.219,90 € 11.186.658,42 € 12.264.604,54 € 13.171.984,29 € 14.028.921,07 € 14.814.671,63 € 16.733.283,11 € 15.493.224,09 € 17.972.435,01 € 18.993.699,09 € 19.720.000,00 €

Einkommenssteuer

Gemeindeanteil a. d. 2.056.569,39 € 2.186.803,43 € 2.218.520,80 € 2.288.841,96 € 2.458.572,13 € 2.628.711,28 € 2.695.309,84 € 2.792.385,71 € 3.534.109,40 € 3.616.158,71 € 4.601.612,21 € 5.915.610,98 € 5.951.000,00 €

Umsatzsteuer

Gesamt 40.359.514,99 € 37.639.939,64 € 40.322.336,96 € 35.339.803,86 € 51.091.138,77 € 47.635.891,03 € 44.490.380,27 € 46.751.541,85 € 58.355.286,65 € 56.482.754,21 € 65.711.862,28 € 70.892.625,65 € 65.734.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2013 (Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahre 2014 - 2018 (vorläufige Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2019 (Ansätze)
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Haushaltsjahr Schlüsselzuweisung Schlüsselzuweisung Schlüsselzuweisung

A B 1 B 2

2006 0,00 € 440.494,00 € 1.484.948,00 €

2007 0,00 € 441.950,00 € 2.908.773,00 €

2008 0,00 € 441.152,00 € 2.210.212,00 €

2009 0,00 € 441.480,00 € 3.287.823,00 €

2010 0,00 € 438.650,00 € 2.491.893,00 €

2011 0,00 € 441.010,00 € 3.314.345,00 €

2012 0,00 € 443.440,00 € 2.971.765,00 €

2013 0,00 € 444.020,00 € 2.680.494,00 €

2014 342.609,00 € 1.344.450,00 € 3.960.460,00 €

2015 0,00 € 1.483.320,00 € 4.982.452,00 €

2016 0,00 € 1.499.130,00 € 5.059.014,00 €

2017 0,00 € 1.523.520,00 € 5.851.379,00 €

2018 0,00 € 2.052.000,00 € 5.794.669,00 €

2019 0,00 € 2.069.000,00 € 6.384.000,00 €

Haushaltsjahre bis 2013 (Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahre 2014 - 2018 (vorläufige Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2019 (Ansätze)

 

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

der Stadt Bad Kreuznach
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Haushaltsjahr Gewerbesteuer- Finanzausgleichs- Umlage Fonds Kreisumlage

umlage umlage "Deutsche Einheit"  

2006 2.691.335,77 € 752.021,00 € 0,00 € 13.435.554,00 €

2007 4.424.224,66 € 0,00 € 114.669,00 € 12.183.298,00 €

2008 2.913.648,21 € 388.408,00 € 46.625,00 € 14.637.130,00 €

2009 3.434.073,99 € 0,00 € 127.229,00 € 14.052.164,00 €

2010 2.948.378,73 € 359.605,00 € 91.698,00 € 15.786.100,00 €

2011 5.263.241,16 € 45.732,00 € 112.004,00 € 15.611.244,00 €

2012 4.169.369,81 € 157.332,00 € 73.275,00 € 17.972.587,00 €

2013 3.447.612,27 € 529.227,00 € 22.967,00 € 21.344.462,00 €

2014 3.466.952,34 € 0,00 € 147.307,00 € 20.189.175,00 €

2015 4.622.844,45 € 0,00 € 147.759,00 € 21.801.487,00 €

2016 4.373.737,07 € 0,00 € 107.123,00 € 24.972.399,00 €

2017 5.298.143,66 € 0,00 € 128.439,00 € 24.365.055,00 €

2018 5.097.169,30 € 0,00 € 107.932,00 € 27.850.711,00 €

2019 4.425.000,00 € 0,00 € 0,00 € 28.936.000,00 €

   

Haushaltsjahre bis 2013 (Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahre 2014 - 2018 (vorläufige Rechnungsergebnisse)

Haushaltsjahr 2019 (Ansätze)

Entwicklung der Umlagezahlungen

der Stadt Bad Kreuznach
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Haushaltsjahr Brutto-Schuldenstand Einwohner Brutto-Pro-Kopf-Verschuldung

zum 31.12. zum 30.06. zum 31.12.

2005 62.846.623,24 € 44.182 1.422,45 €

2006 61.992.614,32 € 44.328 1.398,50 €

2007 61.121.282,88 € 44.248 1.381,33 €

2008 59.686.359,23 € 44.148 1.351,96 €

2009 59.179.777,91 € 43.865 1.349,13 €

2010 57.648.861,12 € 44.101 1.307,20 €

2011 54.456.678,56 € 44.344 1.228,05 €

2012 53.996.217,40 € 44.402 1.216,08 €

2013 52.837.882,24 € 44.815 1.179,02 €

2014 54.178.106,85 € 49.444 1.095,75 €

2015 53.660.213,36 € 49.971 1.073,83 €

2016 50.758.280,05 € 50.784 999,49 €

2017 48.830.506,08 € 51.300 951,86 €

2018 45.076.725,29 € 51.734 871,32 €

2019 
1)

48.958.055,29 €

2020 
1)

53.738.185,29 €

2021 
1)

53.687.895,29 €

2022 
1)

50.139.635,29 €

1)
  voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres

    
ab dem Jahr 2014 inklusive der im Rahmen der Gebietsänderung von

   Bad Münster am Stein-Ebernburg übernommenen Investitionskredite

   in Höhe von 3.350.257,00 €

   Einwohnerzahl 2014 inklusive Bad Münster am Stein-Ebernburg

Entwicklung des Brutto-Schuldenstands je Einwohner

der Stadt Bad Kreuznach ohne Einrichtungen
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Haushaltsjahr Netto-Schuldenstand Einwohner Netto-Pro-Kopf-Verschuldung

zum 31.12. zum 30.06. zum 31.12.

2005 51.389.387,79 € 44.182 1.163,13 €

2006 51.221.836,87 € 44.328 1.155,52 €

2007 51.140.469,06 € 44.248 1.155,77 €

2008 50.514.188,70 € 44.148 1.144,20 €

2009 50.849.277,68 € 43.865 1.159,22 €

2010 57.648.861,12 € 44.101 1.307,20 €

2011 46.942.339,53 € 44.344 1.058,60 €

2012 47.332.474,13 € 44.402 1.066,00 €

2013 46.988.097,38 € 44.815 1.048,49 €

2014 49.464.831,10 € 49.444 1.000,42 €

2015 49.593.424,83 € 49.971 992,44 €

2016 47.248.983,25 € 50.784 930,39 €

2017 44.065.458,32 € 51.300 858,98 €

2018 40.650.761,15 € 51.734 785,76 €

2019 
1)

44.881.131,85 €

2020 
1)

50.017.598,51 €

2021 
1)

50.330.514,59 €

2022 
1)

47.147.901,11 €

Zur Berechnung des Nettoschuldenstandes werden vom Gesamtschuldenstand (Brutto) die 

Schulden abgezogen, für die der Stadt von Dritten in voller Höhe der Schuldendienst 

erstattet wird

1)
 voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Jahres

Entwicklung des Netto-Schuldenstands
1)

 je Einwohner

der Stadt Bad Kreuznach ohne Einrichtungen
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48.830.506,08 €

zuzügl. Kreditaufnahme 2018: 0,00 €

abzgl. Tilgung 2018: 3.753.780,79 €

45.076.725,29 €

abzüglich Schulden 31.12.2018:

Stadtwerke: 817.103,15 €

VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim: 654.210,81 €

BGK:  
 1)

2.954.650,18 € 4.425.964,14 €

40.650.761,15 €  

45.076.725,29 €

zuzügl. Kreditaufnahme 2019: 7.882.330,00 €

abzgl. Tilgung 2019: 4.001.000,00 €

48.958.055,29 €

abzüglich Schulden 31.12..2019:

Stadtwerke: 750.610,01 €

VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim: 619.460,06 €

BGK:  
 1)

2.706.853,37 € 4.076.923,44 €

44.881.131,85 €

1)
 In die BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH

     eingelegte Darlehensverpflichtungen der ehemaligen Parkeinrichtung.

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden der

Stadt Bad Kreuznach bis zum Jahr 2019

Brutto-Schulden 31.12.2018:

Brutto-Schulden 31.12.2019:

Netto-Schulden 31.12.2019:

Brutto-Schulden 31.12.2017:

Brutto-Schulden 31.12.2018:

Netto-Schulden 31.12.2018:
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 2020 2021 2022

48.958.055 € 53.738.185 € 53.687.895 €

zuzügl. Darlehensaufnahme: 8.997.130 € 4.506.710 € 1.200.740 €

abzgl. Tilgung: 4.217.000 € 4.557.000 € 4.749.000 €

53.738.185 € 53.687.895 € 50.139.635 €

abzüglich Schulden 31.12.:

Stadtwerke: 684.116,87 € 617.623,73 € 551.130,59 €

VGs Bad Kreuznach u. Rüdesheim: 583.608 € 547.379 € 515.513 €

BGK:   
*1)

2.452.862 € 3.720.587 € 2.192.378 € 3.357.381 € 1.925.091 € 2.991.734 €

50.017.599 € 50.330.515 € 47.147.901 €

1)
 In die BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach mbH

     eingelegte Darlehensverpflichtungen der ehemaligen Parkeinrichtung.

Netto-Schulden 31.12.: 

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden der Stadt Bad Kreuznach in den Jahren 2020 - 2022

Brutto-Schulden 31.12. des Vorjahres:

Brutto-Schulden 31.12.:
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Schuldenstand Schulden je Zinsaufwand Leibrenten/
Jahr Ende des Jahres Einwohner (incl. Zinsderivate) Tilgung Restkaufpreise insgesamt

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1991 51.938.579 1.250,93 3.195.905 1.835.373 91.112 5.122.390

1992 54.035.524 1.298,71 3.590.523 2.010.570 89.948 5.691.041

1993 56.504.902 1.340,92 3.693.020 2.150.510 90.711 5.934.241

1994 57.614.410 1.352,10 3.555.295 2.284.560 93.194 5.933.049

1995 56.756.419 1.318,44 3.643.704 2.409.487 94.607 6.147.797

1996 61.780.513 1.418,91 3.876.143 2.589.658 92.162 6.557.963

1997 56.982.894 1.308,45 3.596.242 6.110.703 89.627 9.796.572

1998 62.119.088 1.415,66 3.468.534 2.726.248 84.426 6.279.207

1999 63.216.596 1.443,73 3.678.586 2.806.915 84.629 6.570.129

2000 66.743.494 1.539,86 3.729.016 2.848.504 85.282 6.662.803

2001 65.044.089 1.498,64 3.726.449 2.995.532 71.588 6.793.569

2002 66.001.486 1.514,32 3.687.552 3.255.412 56.511 6.999.475

2003 65.430.353 1.497,02 3.596.246 3.452.139 57.699 7.106.084

2004 64.456.531 1.470,10 3.401.053 3.465.822 57.699 6.924.574

2005 62.846.623 1.422,45 3.120.752 3.505.908 58.233 6.684.893

2006 61.992.614 1.398,50 2.755.260 3.754.009 29.908 6.539.177

2007 61.121.283 1.381,33 2.724.239 3.565.031 10.488 6.299.758

2008 59.686.359 1.351,96 2.746.852 3.434.924 6.033 6.187.808

2009 
1)

59.179.778 1.349,13 2.601.747 3.543.073 6.033 6.150.853

2010 57.648.861 1.308,92 2.507.531 3.646.303 6.033 6.159.867

2011 54.456.679 1.228,05 2.378.239 3.398.046 6.033 5.782.318

2012 53.966.217 1.215,40 2.352.250 3.460.460 6.033 5.818.743

2013 52.837.882 1.179,02 2.323.498 3.448.815 6.033 5.778.346

2014 54.178.107 1.208,93 2.316.261 3.510.032 503 5.826.796

2015 53.660.213 1.085,27 2.321.616 4.256.000 0 6.577.616

2016 50.758.280 999,49 2.154.714 3.946.504 0 6.101.219

2017 48.830.506 951,86 2.020.350 3.997.609 0 6.017.959

2018 ²
)

45.076.725 871,32 1.673.024 3.753.781 0 5.426.805

2019 ²
)

48.958.055 946,34 1.754.000 4.001.000 0 5.755.000

1)
 bis 2008 kameraler, ab 2009 doppischer Haushalt

2)
 Ansätze

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung und des Schuldendienstes (ohne Kassenkredite)

jährlicher Schuldendienst
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Kassenbestand Kassenfest- Kontokorrent- Inanspruchnahme Festgeld- Liquiditäts- Liquiditäts-

Stichtag Einheitskasse betragskredit kredit Abwasserbe- Einrichtung Einrichtung Hans und Harry Sonderrücklagen anlage bedarf bedarf

(EONIA-Vereinb.) seitig.einricht. Bauhof Parkhäuser Staab-Stiftung Haushalt ohne BME

31.12.2000 87.679 € 5.600.000 € 2.045.000 € 2.362.278 € -1.901.495 € -1.754.242 € -52.320 € 193.765 € 0 € 6.405.307 € -

31.12.2001 -119.607 € 8.200.000 € 5.880.000 € 3.551.199 € -983.214 € -2.117.260 € 105.018 € 111.094 € 0 € 14.866.444 € -

31.12.2002 142.437 € 9.000.000 € 2.500.000 € 4.510.055 € -884.999 € -1.059.615 € 16.170 € 108.526 € 0 € 14.047.700 € -

31.12.2003 32.987 € 11.000.000 € 7.750.000 € 3.467.920 € -101.860 € - 42.378 € 96.927 € 0 € 22.222.378 € -

31.12.2004 39.512 € 10.000.000 € 4.500.000 € 4.450.437 € 647.635 € - 64.866 € 114.239 € 0 € 19.737.665 € -

31.12.2005 21.721 € 9.000.000 € 2.625.000 € 4.640.528 € 1.291.052 € - 65.176 € 115.741 € 0 € 17.715.776 € -

31.12.2006 17.181 € 9.000.000 € 7.043.000 € 6.017.841 € 1.954.427 € - 129.827 € 20 € 0 € 24.127.934 € -

31.12.2007 17.629 € 9.000.000 € 1.937.000 € 8.063.747 € 2.033.281 € - 163.390 € 25 € 0 € 21.179.814 € -

31.12.2008 18.660 € 9.000.000 € 6.156.000 € 7.953.991 € 696.795 € - 185.184 € 28 € 0 € 23.973.338 € -

31.12.2009 826.074 € 14.000.000 € 2.272.000 € 10.181.445 € 1.047.778 € - 196.939 € 0 € 0 € 26.872.088 € -

31.12.2010 1.441.753 € 20.000.000 € 8.526.000 € 11.188.625 € 1.067.953 € - 207.184 € 0 € 0 € 39.548.010 € -

31.12.2011 1.478.545 € 19.500.000 € 4.493.000 € 12.414.769 € 1.099.309 € - 39.772 € 0 € 0 € 36.068.305 € -

31.12.2012 512.649 € 19.500.000 € 4.162.000 € 12.284.486 € 340.020 € - 81.459 € 0 € 0 € 35.855.316 € -

31.12.2013 1.502.919 € 19.500.000 € 6.260.000 € 11.419.630 € 838.695 € - 146.364 € 0 € 0 € 36.661.769 € -

31.12.2014 5.851.644 € 40.500.000 € 10.500.000 € 11.943.536 € 1.056.556 € - -31.684 € 0 € 0 € 58.116.765 € 41.256.872 €

31.12.2015 4.191.018 € 35.500.000 € 183.000 € 13.752.859 € 1.124.356 € - -7.733 € 0 € 0 € 46.361.464 € 34.501.571 €

31.12.2016 1.623.982 € 26.500.000 € 6.218.000 € 14.274.896 € 1.281.688 € - 5.954 € 0 € 0 € 46.656.556 € 39.796.663 €

31.12.2017 1.809.823 € 18.000.000 € 0 € 15.196.293 € 1.372.865 € - 12.351 € 0 € 3.724.000 € 29.047.686 € 27.187.793 €

31.12.2018 121.806 € 8.000.000 € 0 € 14.359.287 € 958.423 € - 42.094 € 0 € 1.564.000 € 21.673.998 € 19.814.105 €

15.359.804 €
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Entwicklung des Liquiditätsbedarfs des städtischen Haushaltes

Kassenbestand Einrichtungen etc.

15.562.538 €

16.581.509 €



Stand: 13.09.2018

Gesellschaft/ Beteiligung der Stadt

Einrichtung am Stamm-/Kommandit- 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

kapital am 31.12.2016 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

SWK Stadtwerke GmbH 0,48 %, 9.727.247 9.543.279 9.898.333 8.360.161 7.150.223 8.289.791 9.454.838 6.901.895 6.761.755 6.239.415

mittelbar 50,48% über BGK

BGK Gesellschaft für Beteiligungen und Parken mbH 100 % 6.018.836 6.061.538 6.754.464 6.516.404 6.910.412 7.526.334 8.119.431 6.626.343 7.294.210 8.636.020

zuzüglich Alt-Schulden: 
*1)

3.196.536 3.432.783 3.797.160 4.250.533 4.699.006 5.142.805 5.763.649 6.501.130 7.124.177 7.733.479

BAD Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Neben- mittelbar 100 % 12.933.174 12.467.726 12.947.294 13.356.869 12.630.056 13.625.830 14.567.394 14.369.192 12.635.318 12.175.489

        betriebe mbH (über BGK)

DLK Dienstleistungsgesellschaft mbH mittelbar 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(über BAD, BGK)

KPK Kurmittel-Produktions GmbH & Co. 100 % Kommandit- - - - - - - - - - 1.866.215

kapital (844 TEUR)

KVK Kurmittel-Produktions Verwaltungs GmbH 100 % - - - - - - - - - 81.250

KSB Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG mittelbar 35 % 218.256 247.357 276.458 305.559 334.660 363.760 392.861 421.962 451.063 480.164

(über SWK)

Zweite Kreuznacher Sonnenpark Betrieb GmbH & Co. KG mittelbar 30 % 468.669 509.457 550.246 591.034 631.822 672.611 832.299 879.886 927.472 -
(über SWK)

KNM Kreuznacher Naturstrom Management GmbH mittelbar 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(über SWK)

BKEG Bad Kreuznacher Entwicklungsgesellschaft mbH mittelbar 33 % 0 0 1.513.965 3.432.843 5.266.140 6.808.461 8.001.083 8.151.000 8.177.400 7.799.108

(über BGK)

ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG mittelbar 10,01 % - - 196.157 119.925 54.200 79.081 201.002 233.635 264.697 373.833

GuT Gesundheit und Tourismus GmbH 100 % 1.447.985 1.770.351 1.991.293 2.286.289 2.454.721 2.804.751 2.881.145 3.223.480 3.448.928 -
   (ab 2009 incl. Alt-Verbindlichkeiten TuM, KPK und KVK)

TuM Tourismus und Marketing GmbH 100 % - - - - - - - - - 1.823.685

KISS gGmbH 4 % 5.351 5.484 5.610 5.730 5.845 6.000 40.636 42.106 42.962 43.103

Gewobau mbH 84,16 % 33.266.553 30.745.684 26.182.432 24.906.886 25.581.274 25.879.685 27.600.206 28.538.906 28.861.272 29.769.973

SUMME: 67.282.607 64.783.659 64.113.412 64.132.233 65.718.359 71.199.109 77.854.544 75.889.535 75.989.254 77.021.734

Abwasserbeseitigungseinrichtung 100 % 10.521.502 11.802.601 13.278.556 14.769.841 7.681.281 8.880.652 11.296.720 12.632.989 14.355.962 15.687.447

Einrichtung Bauhof 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zuzüglich Alt-Schulden:
 *1)

0 76.514 269.628 462.743 655.858 706.980 900.094 1.013.209 1.206.323 1.399.438

SUMME: 10.521.502 11.879.115 13.548.184 15.232.584 8.337.139 9.587.632 12.196.814 13.646.198 15.562.285 17.086.885

Stadt Bad Kreuznach            Netto 
*2)

: 44.065.458 47.248.983 49.593.425 49.464.831 47.483.018 48.146.433 47.792.935 50.210.131 50.849.278 50.514.189

GESAMT: 121.869.567 123.911.757 127.255.021 128.829.648 121.538.516 128.933.174 137.844.293 139.745.864 142.400.817 144.622.808

*1)
 Erstattung von Zins und Tilgung an den städt. Haushalt (= Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. Einrichtungsträger)

*2) 
Brutto-Schuldenstand i.H.v. rd. 48,8 Mio. € abzüglich von Dritten übernommene Darlehensverpflichtungen: Einrichtung Bauhof, BGK (siehe *1), Verbandsgemeinden Rüdesheim und Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach (bis incl. 2009)
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Übersicht über die Verschuldung des Konzerns "Stadt Bad Kreuznach" entsprechend der Beteiligungsquote der Stadt

(Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)



Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite 

im 

Haus-

halts-

plan

lfd. Nr. Haushalts-

stelle

Konto

Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts-

ansatz

2019

geplanter 

Konsolidierungs-

anteil 2019

vorläufiges

Rechnungs-

ergebnis

2018

tatschlicher 

Konsolidierungs-

anteil 2018

Teilhaushalt 1

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 

aus Verwaltungstätigkeit

-30.106.030 €

darunter:

1 Bürgertreff Schließung des Bürgertreffs im Stadtteil Bad Münster 0 € 23.650 € 0 €

am Stein-Ebernburg. Das Gebäude wurde im Jahr

2014 verkauft.

Sonstige laufende Einzahlungen einschließlich außerordentliche Einzahlungen 25.000 € 25.000 €

147 2 662990 Spenden Akquise von Drittmitteln für kulturelle Maßnahmen 25.000 € 25.000 € 30.614 €

204 3 741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige Streichung des jährlichen Zuschusses an die VG 0 € 27.600 € 0 €

Bad Münster am Stein-Ebernburg für den Jugendtreff

235 4 723600 Unterhaltung der Maschinen und Unterhaltung der Parkscheinautomaten durch Mit-

technischen Anlagen arbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Münster

am Stein-Ebernburg. Nach der Fusion zum 01.07.2014

wird die Unterhaltung wieder durch den Bauhof der

Stadt Bad Kreuznach ausgeführt.

5 Unterhaltung des Kuna-Parks durch die Kuna-Stiftung.

Die Maßnahme entfällt künftig, da die Kuna-Stiftung

die Unterhaltung abgelehnt hat.

249 6 Kündigung des Vertrages mit der Deutschen Bahn 0 € 7.400 € 0 €

über die Toilettenanlage im Bahnhof Bad Münster am

Stein-Ebernburg und Kündigung der dort beschäftigten

Reinigungskraft zum 31.07.2013

Teilhaushalt 3

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 

aus Verwaltungstätigkeit

-6.168.010 €

darunter: Sonstige laufende Einzahlungen einschließlich außerordentliche Einzahlungen 25.000 € 25.000 €

340 7 662990 Spenden Akquise von Drittmitteln für soziale Maßnahmen 25.000 € 25.000 € 25.000 €

348 8 741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige Kürzung bzw. Streichung der jährlichen Zuschüsse 28.000 € 11.500 € 17.850 €

an die Sportvereine (Bad Münster am Stein-Ebernburg)

353 9 Schließung des Hallenbewegungsbades Bad Münster 0 € 76.150 € 0 €

am Stein-Ebernburg zum 30.09.2012

353 10 Privatisierung des Freibades Bad Münster am Stein- 0 € 61.700 € 0 €

Ebernburg nach der Saison 2013

Zentrale Finanzleistungen (Teilhaushalt 4)

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 

aus Verwaltungstätigkeit

44.973.800 €

darunter: Steuern und ähnliche Abgaben 67.657.000 € 377.710 €

378 11 601200 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 360% um 40 % 9.100.000 € 100.000 € 9.283.416 €

auf 400 % zum 01.01.2013

Konsolidierungsbeitrag greift erst ab dem Haus-

haltsjahr 2013

(§ 3 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)

378 12 601200 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes in Bad Münster am 9.100.000 € 50.410 € 9.283.416 €

Stein-Ebernburg von 370 v.H. auf 410 v.H.

378 13 601310 Gewerbesteuer Erhöhung des Hebesatzes in Bad Münster am 28.000.000 € 9.600 € 33.526.054 €

Stein-Ebernburg von 390 v.H. auf 405 v.H.

378 14 603200 sonstige Vergnügungssteuer Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 2.500.000 € 210.000 € 2.710.262 €

01.01.2012 geändert. Durch die Umstellung von

der bisherigen Besteuerung nach dem Stück-

zahlmaßstab auf eine Besteuerung nach dem

Einspielergebnis und einer deutlichen Er-

höhung der Steuersätze rechnen wir mit Mehr-

einzahlungen in diesem Bereich. Der Durch-

schnittswert der Vergnügungssteuereinzahlungen

der Jahre 2009 bis 2011 beträgt 391 T€.

378 15 603300 Hundesteuer Erhöhung der Hundesteuer in Bad Münster am Stein- 213.000 € 7.700 € 211.724 €

Ebernburg von 54 € für den ersten Hund, 76 € für den

zweiten Hund und 108 € für jeden weiteren Hund auf

einheitlich 96 € pro Hund
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Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite 

im 

Haus-

halts-

plan

lfd. Nr. Haushalts-

stelle

Konto

Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts-

ansatz

2019

geplanter 

Konsolidierungs-

anteil 2019

vorläufiges

Rechnungs-

ergebnis

2018

tatschlicher 

Konsolidierungs-

anteil 2018

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 741.800 € 120.000 €

384 16 674000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 120.000 € 120.000 € 120.433 €

Unternehmen mbH Bad Kreuznach (Gewobau) zahlt ab dem

Jahr 2012 an die Stadt Bad Kreuznach eine

Gewinnabführung

17 Reduzierung der Mitarbeiter im städtischen Bauhof 120.000 €

in Bad Münster am Stein-Ebernburg

18 Reduzierung von städtischem Personal in Bad Münster 51.400 €

am Stein-Ebernburg

  

Summe Erhöhung der Einzahlungen 547.710 €

 

Summe Senkung der Auszahlungen 379.400 €

Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 927.110 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 926.426 €

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 725.021 €

Einige vereinbarte Maßnahmen aus dem KEF-Vertrag von Bad Münster am Stein-Ebernburg können nicht durchgeführt werden.

Um den vereinbarten Konsolidierungsbeitrag zu erreichen, wurde der geplante Konsolidierungsbeitrag aus der Vergnügungssteuer (lfd.Nr. 14) entsprechend erhöht.
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Bilanz zum 31.12.2013

31.12.

Haushalts-

vorjahr

31.12.

Haushalts-

jahr

1 Anlagevermögen 463.131.774,86 458.597.746,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 

Rechten und Werten
132.413,59 102.978,22

1.1.2 Geleistete Zuwendungen 2.956.920,37 2.943.319,55
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 2.206.159,34 2.464.177,53
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert

1.1.5 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände 1.008.984,16 1.073.884,16
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Wald, Forsten 3.277.142,77 3.277.142,77
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 39.505.843,97 39.880.227,78
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 66.005.164,83 63.108.837,34
1.2.4 Infrastrukturvermögen 226.931.947,53 223.662.452,44
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 14.443,14 12.949,02
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 3.565.091,53 3.587.018,43
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 3.669.150,41 2.867.974,93
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.904.084,62 3.021.073,45
1.2.9 Pflanzen und Tiere

1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.749.304,52 3.210.290,22
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 47.443.970,52 47.379.429,49
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 5.362.947,70 4.912.270,81
1.3.3 Beteiligungen 50.867,44 50.867,44
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 
kommunale Stiftungen

53.434.687,64 55.011.335,25

1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 
rechtsfähige kommunale Stiftungen

706.979,63 655.857,58

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 1.186.674,75 1.375.447,56
1.3.8 Sonstige Ausleihungen 18.996,40 212,56

2 Umlaufvermögen 22.500.066,16 17.729.619,40
2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 1.496.119,79 1.415.379,78
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 9.349.308,96 5.071.881,64

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen 2.806.701,23 1.909.782,86
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 319.926,07 278.260,95
2.2.4 Forderungen gegen Unternehemn, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 
rechtsfähige kommunale Stiftungen

5.159,00 182.274,11

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 7.619.151,34 7.081.788,86
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 391.050,82 287.331,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 

Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks

512.648,95 1.502.919,45

3 Ausgleichsposten für latente Steuern

4 Rechnungsabgrenzungsposten
4.1 Disagio
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 819.943,01 851.013,71

5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzsumme 486.451.784,03 477.178.379,64
1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

in €1

Aktiva

Posten Bezeichnung

Veweis auf 

Anhang 

(lfd. Nr.)
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31.12.

Haushalts-

vorjahr

31.12.

Haushalts-

jahr

1. Eigenkapital 230.403.133,32 226.721.015,72
1.1 Kapitalrücklage 233.494.552,55 230.364.263,18
1.2 Sonstige Rücklagen 15.707,30 15.707,30

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.107.126,53 -3.658.954,76
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

2 Sonderposten 121.183.448,98 115.766.086,04
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 4.223.048,00 0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 52.759.951,64 54.398.493,31
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 54.686.550,41 52.547.801,82
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 8.720.170,65 7.980.624,44
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 148.093,45 193.531,64
2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
2.7 Sonstige Sonderposten 645.634,83 645.634,83

3 Rückstellungen 39.643.864,78 39.121.333,56
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 36.289.348,64 36.075.101,56
3.2 Steuerrückstellungen
3.3 Rückstellungen für latente Steuern
3.4 Sonstige Rückstellungen 3.354.516,14 3.046.232,00

4 Verbindlichkeiten 94.874.417,28 95.333.510,92

4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen 53.996.218,46 52.837.882,25
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung 36.367.964,52 38.164.688,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen

14.647,83 13.748,93

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 318.470,31 387.421,45
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.239.008,47 1.332.406,31
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.264,97 3.505,37
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternhemen,

 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

528.158,74 473.513,35

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen  Bereichs 79.292,62 75.043,41
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 2.327.391,36 2.045.301,39

5. Rechnungsabgrenzungsposten 346.919,67 236.433,40

Bilanzsumme 486.451.784,03 477.178.379,64

Veweis 

auf 

Anhang 

(lfd. Nr.) in €1

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

Posten Bezeichnung
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Teilhaushalt 1



Stadt Bad Kreuznach Haushaltsplan 2019

11140 Gemeindeorgane
11170 Personalvertretung
11200 Personal
11300 Organisation
11410 Zentrales Gebäudemanagement
11440 Informationstechnik
11450 Zentrale Dienste
11811 Rechnungsprüfung
11900 Rechtsangelegenheiten
12100 Statistik und Wahlen
12600 Brandschutz
23110 Kommunales Studieninstitut
25210 Schloßparkmuseum
25211 Römerhalle
25212 PuK
25214 Install
25220 Städtisches Archiv
27100 Volkshochschule
27200 Stadtbibliothek
28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege
28130 Partnerschaften, internationale Beziehungen
34100 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG
35130 Elterngeld
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

 und in Tagespflege
36200 Jugendarbeit
36310 Schul- und Jugendsozialarbeit
36320 Förderung der Erziehung in der Familie
36330 Hilfe zur Erziehung
36340 Hilfen für junge Volljährige
36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch

 behinderte Menschen
36360 Adoptionsvermittlung
36370 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistands-

 schaft, Beurkundungen
36380 Jugendgerichtshilfe
36390 Sonstige Maßnahmen
36510 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kinderkrippen-
36520 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-
36530 Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kinderhorte-

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)
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Stadt Bad Kreuznach Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 1 (Dezernat I)

36550 Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit
36710 Erziehungsberatungsstelle
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51130 Städtebauförderung
52100 Bau- und Grundstücksordnung
52120 Bauverwaltung
52210 Wohnungsbauförderung
54110 Gemeindestraßen
54210 Kreisstraßen
54310 Landestraßen
54410 Bundesstraßen
54610 Parkeinrichtungen
54700 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)
55111 Park- und Gartenanlagen
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55590 Wirtschaftswege
57113 Konversion
57319 Öffentliche Toilettenanlagen
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Stadt Bad Kreuznach Teilhaushalt 1 Haushaltsplan 2019

Produkt: 11140 Gemeindeorgane

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit: Verantwortliche Person:

Hauptamt Herr Heidenreich

Auftraggeber:

X Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage:

Beschreibung:

arbeit; Verwaltungssteuerung und Controlling

Ziele:
Repräsentation der Stadt

Zielgruppen:
richtungen

von Mandatsträger/innen; Repräsentationen; Presse- und Öffentlichkeits-

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung; 

Gremien; Einwohner/innen, Gewerbe, Handel, Handwerk, öffentliche Ein-

(KomAEVO) u. a.

Schnittstelle zwischen Verwaltung und Gremien/Fraktionen;Vorbereitung,
Abwicklung u. Nachbearbeitung der Stadtratssitzungen; Unterstützung
der kommunalen Willensbildung; Bearbeiten von Anfragen und Anträgen

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Stadt-
ratsbeschlüsse, Kommunale Aufwands- u. Entschädigungsverordnung

Seite 85
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Stadt Bad Kreuznach Teilhaushalt 1 Haushaltsplan 2019

Produkt: 11170 Personalvertretung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit: Verantwortliche Person:

Hauptamt Herr Heidenreich

Auftraggeber:

X Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage:

Beschreibung: Mitbestimmung/Mitwirkung in personellen und sozialen, sonstigen inner-
dienstlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter; vertrauensvolle Zusammen-

Ziele:

Zielgruppen:

arbeit zwischen Verwaltung und Personalvertretung zum Wohle der

Mitarbeiter/innen

Mitarbeiter/innen und zur Erfüllung der Verwaltung obliegenden Aufgaben

Mitarbeiter/innenzufriedenheit mit der Leistung des Personalrates/
Schwerbehindertenvertretung

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG), personalvertretungsrecht-
lich relevante Vorschriften u. a.

Seite 89
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Stadt Bad Kreuznach Teilhaushalt 1 Haushaltsplan 2019

Produkt: 11200 Personal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit: Verantwortliche Person:

Hauptamt Frau Merker

Auftraggeber:

X Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage:

Beschreibung: Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich sowie Beratung

Ziele:

Zielgruppen:

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG);
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); alle sonstigen beamten-/
innen- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

in allen personalrechtlichen Fragen

Zeitnahe und mitarbeiter/innen- bzw. verwaltungsorientierte Bearbeitung von
Personalangelegenheiten unter Beachtung rechtlicher Vorgaben und
Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung

Mitarbeiter/innen

Seite 92
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Stadt Bad Kreuznach Teilhaushalt 1 Haushaltsplan 2019

Produkt: 11300 Organisation

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit: Verantwortliche Person:

Hauptamt Herr Heidenreich

Auftraggeber:

X Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage:

Beschreibung: Sicherstellung eines effektiven und effizienten Arbeitsablaufes; Umset-
zung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der
Gesamtverwaltung; Durchführung von Personalbemessungen und

Ziele:

Zielgruppen:

schutz wie Arbeitsschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschaftsschutzgesetz
(MuSchG); Organisationspläne

Gesamtverwaltung mit allen Organisationseinheiten

Stellenbewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrecht-
licher Bestimmungen; Aufstellung der Stellenpläne pp.

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien; Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Landes-
beamtengesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeits-

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung
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Stadt Bad Kreuznach Teilhaushalt 1 Haushaltsplan 2019

Produkt: 11410 Zentrales Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit: Verantwortliche Person:

Stadtbauamt Herr Christ

Auftraggeber:

X Kommunale Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage:

Beschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung stadteigener bebauter Grundstücke;

Ziele:

Zielgruppen:

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe

Gemeindeordnung (GemO); Schulgesetz (SchulG)
Kindertagesstättengesetz, Sportförderungsgesetz, Landesgesetz zur 

Organisationseinheiten, Nutzer der Gebäude

Ausführung des Jugendhilfegesetzes (AGKJHG)

Hausmeister- und Putzdienste

Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten; Stärkung
und Aufwertung des städtischen Gebäudebestandes
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